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II/A  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit




/A1 V 40/1_3(2): Stellungnahme_01









Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Zu 1. Unstimmigkeiten und mangelnde Transparenz:

Die Planung zur Lage des Baukorpers musste aufgrund préziser Erkenntnisse im
Verfahren Uber die Lage der Seveso-Planungszone nach der Durchfihrung der frih-
zeitigen Beteiligung gemal 88 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB geandert wurde. Dieser
Umstand wurde im Rahmen der Beteiligung gemaR 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB
dargelegt und den Betroffenen die Mdglichkeit gegeben, sich zu der fortentwickelten
Planung zu auf3ern.

Die Annahme, es habe keine nennenswerte Uberpriifung der (Fach-)Gutachten statt-
gefunden, ist nicht zutreffend. Im Rahmen samtlicher Fachgutachten wurde gepruft,
in welchem Umfang Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Die Auswir-
kungen der geanderten Planung wurden in allen Gutachten ermittelt, bewertet und in
der Abwagung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bericksichtigt. Hierbei
wurde individuell geprift, in welcher Tiefe eine Aktualisierung erforderlich ist. Dies ist
jeweils in den Gutachten dargestellt. Da sich die grundlegenden Parameter der Pla-
nung (Nutzung, bauliche Hohe, versiegelte Flache etc.) nicht grundlegend geéndert
haben, sind die Auswirkungen geringfiigig.
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Die Bedenken Uber die geringe Entfernung des Gebaudes zu den Nachbargrund-
stiicken werden zur Kenntnis genommen. Der kiirzeste Abstand des geplanten Ge-
baudes zur Grundstiicksgrenze der Nachbarbebauung betragt im Norden und Osten
jeweils rund 10 m. Durch die gedrehte Anordnung des Baukérpers vergroRRert sich
der Abstand entlang der Grundstticksgrenze linear. Der Abstand zum 6stlichen,
nachst gelegenen Wohngebaude betragt in kiirzester Entfernung ca. 15 m und ver-
grofert sich ebenfalls linear durch die leicht gedrehte Anordnung. Dieser Abstand
wird, auch aufgrund der zweigeschossigen Bebauung, als stadtebaulich vertretbar
bewertet. Im Norden besteht zu den Wohnbaukdrpern eine Distanz von mindestens
30 m. Insgesamt wird durch den Baukoérper des Wohnheims die bisher uneinge-
schrankte Sicht der betroffenen Anwohner nach Stden bzw. Westen eingeschrankt.
Da ein Anspruch auf freie Aussicht in einem Wohngebieten grundsatzlich nicht gege-
ben ist, lasst sich dieses auch aus der Bestandssituation heraus nicht ableiten.
Durch Begriinungs- und Versickerungsflachen wird zudem auch ein gestalterischer
Abstand zur angrenzenden Wohnbebauung geschaffen, so dass insgesamt eine ver-
tragliche nachbarschaftliche Situation erzielt werden kann.

Zu 2. Umwelt- und Klimaschutz:

Von der Gesamtflache, die ehemals als Acker bewirtschaftet wurde und derzeit als
Ruderalflur / ruderalisiertes Griinland ausgepragt ist, wird lediglich ein Anteil von ca.
25 % in Anspruch genommen. Dabei handelt es sich um den siedlungsnahen Be-
reich. Der Grof3teil der Flache wird jedoch als Ausgleichsmal3inahme entwickelt, mit
dem Ziel der lebensraumtypischen Glatthaferwiese, die einen arten- und strukturrei-
cheren Lebensraum fur die Tierwelt und somit auch fir die Insektenfauna darstellen
wird.

Die Bedenken Uber die Versiegelung des Gebietes werden zur Kenntnis genommen.
Mit der zweigeschossigen Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiege-
lung des Bodens ortsbildvertraglich moglichst zu reduzieren. Demnach wird durch die
geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die effiziente Realisie-
rung einer hohen Bewohner*innendichte von bis zu 40 Personen gewébhrleistet, was
im Vergleich zur umgebenden Bebauung als effizienter zu bewerten ist. Das Erfor-
dernis zur Flacheninanspruchnahme ist auf fehlende Standortalternativen zurtickzu-
fuhren. Dies wird im Rahmen der Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ausfuhrlich dargestellt. Aufgrund der Planung wurde durch Peutz Consult ein
Kaltluftgutachten erstellt. Das Kaltluftgutachten schlief3t signifikante Auswirkungen
des Vorhabens auf die néchtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausi-
bel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchliftungsver-
haltnisse und der verhaltnismafig geringen Gréf3e des Planvorhabens ist somit auch
nicht von signifikanten planungsbedingten Anderungen der Temperatur oder der
bioklimatischen Verhéltnisse tber die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zur
Reduzierung der Auswirkungen auf die Kaltluftentstehung und das Mikroklima wer-
den im Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Mal3nahmen festgesetzt. Un-
ter Berucksichtigung der MaRnahmen kdnnen erhebliche Auswirkungen auf die Kili-
matische Situation ausgeschlossen werden.

Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der Kaltluftuntersu-
chung nicht vollumfanglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund der Gestaltung
der Gebaude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen Klimaanpassungsmal3-
nahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu einer spirbaren Ver-
schlechterung der klimatischen Situation kommt.
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Eine Erganzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschatzt.

Die Biotopwertigkeit des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans V40/I wurde in Abstimmung mit der UNB aktualisiert bewertet. Die Neubewer-
tung betrifft den Ist- und den Planungszustand. Die neue Bewertung und die daraus
folgende Eingriffs- und Ausgleichsermittlung geht mit der Bewertung der UNB kon-
form.

Zum Vorkommen des Schwarzkehlchens sowie seiner Biologie und Nutzung des Le-
bensraums wurden detaillierte Ausfihrungen gemacht. Das Habitat des Schwarz-
kehlchens wird durch das Planungsvorhaben nicht beeintréchtigt. Wie die Untersu-
chungen zum Schwarzkehlchen im Gebiet und auch an anderen Stellen im Land-
schaftsraum zeigen, wird das Schwarzkehlchen durch die Nahe der Bebauung - hier
bestehende Wohnbebauung an der Elisabeth-Langgasser-Stral3e nicht beeintrach-
tigt. Diese Bebauung und die hiervon ausgehenden Aktivitaten liegt wesentlich naher
am Schwarzkehlchen-Habitat als die die geplante Bebauung.

Die Schutzwurdigkeit der Braunerde wird im Umweltbericht des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans beschrieben. Die Informationen basieren auf den Darstellungen des
Geologischen Dienstes NRW. Demnach handelt es sich um einen funktional wertvol-
len Boden, der insbesondere eine hohe Schutzwirdigkeit in Hinblick auf das Bioto-
pentwicklungspotential aufweist. Im Rahmen der Planung wurde durch Prof. Dr. H.
Meuser ein Bodenschutzkonzept zu dem Vorhaben erstellt. Da im peri-urbanen
Raum immer damit zu rechnen ist, dass die Informationen der Bodenkarte des Geo-
logischen Dienstes NRW im MalR3stab 1:50.000 aufgrund einer kleinraumigen anthro-
pogenen Uberpragung nicht verifizierbar sind, ist eine orientierende Nachkartierung
stets angebracht. Hierzu wurde am 05.11.2024 eine Felduntersuchung durchgefthrt,
bei der vier Handschirfen bis zum Erreichen des C-Horizonts und vier Purckhauer-
Bohrungen bis 1 m Tiefe durchgefihrt wurden.

Bei den Erhebungen wurde festgestellt, dass der Boden im Hinblick auf keine der
nachfolgenden Teilfunktionen eine Schutzwirdigkeit aufweist:

1. Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,

2. Funktion als Potential fur die Biotopentwicklung fir Extremstandorte,

3. Regler- und Pufferfunktion / natirrliche Bodenfruchtbarkeit,

4. Reglerfunktion des Bodens fur den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum und
5. Funktion des Bodens fur den Klimaschutz

Insofern kann festgestellt werden, dass das Vorhaben eine Flacheninanspruch-
nahme und Neuversiegelung auslést. Dennoch handelt es sich tatsachlich nicht um
eine Inanspruchnahme eines in hohem MalRRe schutzwirdigen Bodens.

Im Rahmen des Bodenschutzkonzepts sind mehrere MaRnahmen wahrend der Bau-
mal3nahme vorgesehen, um die Auswirkungen durch den Hoch- und Tiefbau zu re-
duzieren. Durch den Einsatz einer Bodenkundlichen Baubegleitung soll sichergestellt
werden, dass das Bodenschutzkonzept entsprechend umgesetzt wird.

Hinsichtlich der Bedenken Uber die Artenvielfalt ist darauf hinzuweisen, dass das Ge-
biet durch die Nutzung des Gelandes zur Wegeabkirzung sowie zum Hundeausfth-
ren und durch die nachbarschaftlichen Aktivitaten in den angrenzenden Géarten und
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der Kita ist das Gebiet bereits stark gestort ist. Eine ungestdrte Ausbreitung von Ar-
ten der Artenvielfalt, wie in der Stellungnahme formuliert, ist demnach nicht geben.

Es ist erfreulich, dass die Zauneidechsen die benannten Grundstiicke aufsuchen und
/ oder ggf. sogar einen (Teil-)-Lebensraum einnehmen.

Da insbesondere die Grundstiicke der Elisabeth-Langgasser-Stralie 8 u. 10 erst mit
der gleichzeitigen Entwicklung der Sandmagerrasenflache auf der Binnendiine ge-
baut wurden, hat diese randliche Nutzung offenbar zu keiner erheblichen Beeintrach-
tigung des Zauneidechsenvorkommens gefihrt. Dies wird ebenfalls fur die gleichfalls
randliche Bebauung des Planvorhabens prognostiziert.

Zudem wird durch die Beriicksichtigung von VermeidungsmafRnahmen einerseits und
Ausgleichsmal3inahmen andererseits Sorge getragen, dass der Lebensraum der
Zauneidechse optimiert und auf die gesamte als Glatthaferwiese zu entwickelnde
Ausgleichsflache ausgeweitet wird.

Der Anregung zum Erhalt der bestehenden Begriinung und der Vermeidung zusatzli-
cher Versiegelung wird nicht gefolgt. Im Rahmen des Ausgleichskonzepts sowie der
Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgen umfangreiche Regelungen zur Begri-
nung des Gebiets. Diese bertcksichtigen die natirlichen Bedingungen des Stand-
orts. Dariiber hinaus wurde im Zuge der Planung die Zielsetzung verfolgt, die Versie-
gelung auf ein geringes Mal3 zu reduzieren. Insgesamt lasst sich bilanzieren, dass
die Versiegelung des Bodens im Vergleich zur kiinftigen Bewohner*innenzahl als effi-
zient zu bewerten ist.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die umge-
bende derzeit als ruderalisiertes Gruinland / Ruderalflur gepragte Flache wurde seit
Jahrzehnten als intensiver Acker bewirtschaftet. Den Landschaftsausschnitt als "ur-
sprunglich-wild-natirliche Landschaft" darzustellen ist daher irrefihrend und verkennt
diese vorhergehende Nutzung. Die Zustandsbeschreibungen "urspringlichen”, vom
Menschen nicht genutzten bzw. Gberformten Bereichen sind daher nicht zutreffend.
Die Nutzung zu Freizeitzwecken wurde bislang durch dem Eigentiimer, die Bayer
Real Estate, geduldet. Im Rahmen der geplanten Nutzung beabsichtigt der Eigentu-
mer weiterhin, eine offentliche Nutzung auf den im Vorhaben- und Erschlie3ungsplan
dargestellten Wegen zu ermdglichen. Somit besteht weiterhin eine siedlungsraumli-
che Verbindung in das sudéstlich angrenzende Naherholungsgebiet.

Hinsichtlich der Bedenken Uber die Neutralitdt der Gutachter*innen ist festzustellen,
dass zwar die Gutachten durch den Vorhabentrager beauftragt wurden, die Stadt Le-
verkusen jedoch die Planungshoheit besitzt. Im Rahmen des Planungsprozesses
wurden daher die Gutachten eng mit den jeweils zustandigen Fachamtern gepruift
und abgestimmt. Zusatzlich ist darauf hinzuweisen, dass die durchgefiuhrten Fach-
gutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I anhand anerkannter Nor-
men und Richtlinien erstellt wurden.

Die Hinweise Uber Schwarzkehlchen werden zur Kenntnis genommen. Entspre-
chende Ausfiihrungen dazu sind bereits zuvor gemacht worden bzw. ausfihrlich in
der ASP und dem Umweltbericht dargestellt worden.

Die Aussage zu Schwarzkehlchen "auf der Durchreise" wurde zudem fachgutachtlich
nicht getroffen.
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Zu 3. Verkehrstechnische und 6kologische Bedenken:

Die Anregung, auf die fu3laufige ErschlieBung an die Elisabeth-Langgéasser-Stralde
zu verzichten, wird zur Kenntnis genommen, der Anregung aufgrund der nachfolgen-
den Griunde jedoch nicht gefolgt.

Gemal Stellungnahme der Feuerwehr aus der frihzeitigen Beteiligung nach § 4
Abs. 1 BauGB wird eine fu3laufige Anbindung an die Elisabeth-Langgésser-Stralie
zur Nutzung einer weiteren Léschwasserentnahmestelle empfohlen.

Ein direkter Zugang uUber einen zweiten Weg kénnte im Brandfall oder bei anderen
Notféllen essenziell sein, um Personen zu retten oder das Gebaude effektiver zu
schitzen. Der vorgeschlagene Losungsansatz, einen Loschwasserschlauch durch
den Garten zu ziehen, kdnnte durch Zaune, Vegetation, Mobel oder andere Hinder-
nisse erschwert oder verzogert werden. Somit wird eine zweite ful3laufige Erschlie-
Bung als erforderlich erachtet, um potenzielle Verzégerungen fur Rettungskréfte zu
vermeiden.

Die Bedenken hinsichtlich der Verpachtung eines Teilgrundstiicks zwischen Elisa-
beth-Langgasser-Str. 8 und 10 an ein*e Anwohner*in werden zur Kenntnis genom-
men. Die betreffende Flache befindet sich im Eigentum des Vorhabentragers. Die pri-
vat-rechtliche Vereinbarung mit den Nutzer*innen der Flache ist kein Regelungsinhalt
der Bauleitplanung.

Die Planung des Weges zur Elisabeth-Langgasser-Str. ist sparsam dimensioniert und
soll gemalf Darstellung im Vorhaben- und ErschlieBungsplan als wassergebundene
Wegedecke ausgebildet werden. Somit besteht keine vollstandige Versiegelung der
Wegeflache.

Die Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgasser-Stral3e wird mit der Zielsetzung ge-
plant, eine sozialraumliche Verknipfung des ,Haus der Talente* zu den umliegenden
Wohngebieten herzustellen. Hiermit soll eine rdumliche Verbindung zu dem Wohnge-
biet hergestellt werden, um das Vorhaben stadtebaulich und funktional in das Wohn-
gebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen Sportler*innen die
Maoglichkeit gegeben werden, sich zu FulR bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu
kénnen. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle Heymannstralie.
Gleichermal3en soll, wie auch oben im Rahmen dieser Stellungnahme als Belang
aufgefuhrt, eine Nutzung als Durchgangsweg fur die Bewohner*innen der umliegen-
den Gebaude ermdglicht werden.

Da, wie oben dargestellt, ohnehin eine Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgasser-
Stral3e vorgesehen wird, soll diese auch fur die Bewohner*innen genutzt werden. Be-
denken Uber ein ,enormes Spannungspotenzial“ mit den Anwohner*innen kénnen
nicht nachvollzogen werden, da es sich hierbei um subjektive Vorbehalte handelt. In-
wiefern durch die Anbindung nach Osten eine Spaltung weiterer Grunflachen ent-
steht, kann nicht nachvollzogen werden, da der geplante Weg durch eine derzeit als
privater Garten genutzte Flache verlauft.

Zusatzlich wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der ErschlieRungsmal3nahmen
ein Burgersteig entlang des Kurtekottenwegs hergestellt wird. Somit wird fir die
Sportler*innen ein zweiter FuBweg in einer kiirzeren Distanz zur Bushaltestelle her-
gestellt. Eine (z. B. immissionsschutzrechtliche) ,Belastung“ wird durch die ful3laufige
der jungen Bewohner*innen nicht erwartet.
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Lindner-Hotel

Das Hotel Lindner ist aus Sicht des Vorhabentréagers fur eine dauerhafte Wohnunter-
bringung von jugendlichen Sportler*innen ungeeignet. Aufgrund der unmittelbaren
Néahe zur (heranrickenden) Autobahn 1 sind zu hohe LaArmimmissionen fur eine
Wohnnutzung jugendlicher Sportler*innen zu erwarten. Zusatzlich handelt es sich bei
den Zimmern tUberwiegend um Nordausrichtung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die AuRRerungen uber fehlende
Transparenz sowie die mangelnde Uberprifung der (Fach-)Gutachten und des
Standorts des Gebaudekdrpers werden nicht geteilt.

Die klimatischen sowie die relevanten Gesichtspunkte zum Artenschutz werden
durch die Planung beriicksichtigt

Den Bedenken tber die fu3laufige ErschlieBung an die Elisabeth-Langgasser-Stral3e
wird nicht gefolgt.
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/A 2 V 40/1_3(2): Stellungnahme_02
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Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Die hier ausgefuhrten Darstellungen betreffen den 22008,8808 ha grof3en Land-
schaftsraum "Niederterrasse der Kdln-Bonner-Rheinebene LR-II-008". Die hier for-
mulierten Leitbilder beziehen sich Gibergeordnete Ziele und Mal3nahmen, die in der
Praxis auf unterer Planebene weiter konkretisiert werden. Daher haben Sie auf das
konkret abgegrenzte Plangebiet am Siedlungsrand nur eine begrenzte Aussagekraft.
Zu beurteilen ist daher Folgendes:

Der Gberwiegende Teil des raumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans V 40/l befindet sich im wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt
Leverkusen in einem als ,Wohnbauflache" ausgewiesen Bereich. Der sidwestliche
Bereich des Plangebiets wird im rechtswirksamen Flachennutzungsplan aus dem
Jahre 2006 als ,,Griinflache und Schutzgriin ohne Zweckbestimmung” dargestellt. Die
zulassige bauliche Nutzung ,Wohnheim fiir Jugendsportlertsinnen® stellt zwar keine
aus 8 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO entwickelte Baugebietskategorie dar, zielt jedoch auf
eine Wohnnutzung ab. Da das Bauvorhaben innerhalb der ausgewiesenen Wohn-
bauflache vorgesehen ist, wird das Vorhaben aus dem gutigen Flachennutzungsplan
entwickelt.

Die Flachen des Plangebietes befinden sich innerhalb des Landschaftsplans der
Stadt Leverkusen aus dem Jahr 1987. Fur den Bereich des Plangebietes ist das Ent-
wicklungsziel 2 ,Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswirdigen Landschaft mit
gliedern-den und belebenden Elementen” dargestellt. Mit der Rechtsverbindlichkeit
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 40/I treten widersprechenden Darstel-
lungen und Festsetzungen des Landschaftsplans gemal § 20 Abs. 4 Landesnatur-
schutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) aul3er Kraft, soweit der Trager der Land-
schaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Flachennutzungsplan nicht wider-
sprochen hat. Der Trager der Landschaftsplanung (der Rat der Stadt Leverkusen) hat
dem FNP nicht widersprochen. Somit entspricht das Vorhaben den planerischen
Grundsatzen. Im Zuge der Neuaufstellung des Landschaftsplans wird die Planung
des Bebauungsplans V 40/1 berucksichtigt.

Aus dem Hinweis wird nicht erkenntlich, ob mit der "Baumafnahme daneben” der
Bau der Kita Lowenburg am Kurtekottenweg oder der Bau der Wohngebaude an der
Elisabeth-Langgéasser-Stral3e gemeint ist. Unabhangig davon ist festzuhalten, dass
es sich jeweils um verschiedene Vorhabentrager handelt, die somit nicht die Ziele der
hier projektierten Planung verfolgen.

Nachfolgend wird jedoch angenommen, dass mit der ,Baumalinahme daneben* die
Kita Léwenburg gemeint ist. Der Aufstellungsbeschluss Gber den Bebauungsplan
206/I datiert aus dem Jahr 2013, wahrend der urspringliche Aufstellungsbeschluss
fur die Planung des Wohnheims aus dem Jahr 2023 datiert (als Bebauungsplan Nr.
265/1). Zu dem Zeitpunkt der Erarbeitung des Bebauungsplan Nr. 206/l bestanden
noch keine Planungsabsichten tber den Bau eines neuen Wohnheims fiir Sport-
lersinnen. Somit war es nicht moglich, die Planungen zu kombinieren. Dartber hinaus
ist infrage zu stellen, ob eine héhere Bebauung, wie in der Stellungnahme angereqt,
hatte stadtebaulich vertraglich umgesetzt werden kénnen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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II/A 3 V 40/1_3(2): Stellungnahme_03
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Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Zul.:

Die Angaben zur Anbindung an den OPNV stellen keinen alleinigen Bewertungsman-
stab fir den Standort dar, sondern informieren grundséatzlich dariber, dass die An-
bindung an das regionale Busnetz sowie an den uberregionalen Bahnverkehr gege-
ben ist und per Fuld oder per Rad gunstig zu erreichen ist.

Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/l wurde
durch die Vorhabentragerin eine umfassende Standortalternativenprifung vorgenom-
men. Diese wurde verkirzt im Rahmen der Begrindung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan dargestellt. Im Rahmen des padagogischen Konzepts fir die jugend-
lichen Sportler*innen soll eine selbstbestimmte und eigenstandige Mobilitat gewahr-
leistet werden, insbesondere fiir die Wege zur Schule. Die Haltestelle ,Heymannstr.”
Ist mit einer Entfernung von rund 700 m in unter zehn Minuten Ful3weg zu erreichen.
Somit kann die Zielsetzung erreicht werden.

Zu2.:

Die angrenzenden Wohngebaude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur ein-
deutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. Stadtebaulich
fugt sich der Baukorper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da dieser in den bis-
her unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-Langgéasser-Stralie
im Osten und des Solitargebaudes der Kita Lowenburg im Westen platziert wird und
somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert.

Fur das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Hohe (Geb&udeober-
kante) von bis zu 8,27 m Uber dem Gelandeniveau vorgesehen. Fir den Uberwiegen-
den Teil ist lediglich eine H6he von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens mdglichst
zu reduzieren. Die absolute Hohe des geplanten Geb&udes ist somit nur geringfugig
hoher als die der umliegenden Wohngebaude mit Pult- oder Satteldach. Die anlie-
gende Kindertagesstatte Léwenburg weist zudem eine héhere Geb&audeoberkante
Uber Normalhdhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird durch die geplante zwei-
geschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die effiziente Realisierung einer ho-
hen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen gewahrleistet.
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Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstiicks begrenzt werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitare befin-
den, sodass aus der Gesamtperspektive der Ortlichkeit eine Einfligung in die Umge-
bung gegeben ist. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelge-
baude, welche sich mutmallich besser in die (Wohn-)Umgebung einfligen wirden,
bestehen die Vorteile der geplanten Gebaudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten 6kologischer Zwecke (Bepflanzung, Ver-
sickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur
Wohnbebauung genutzt werden kénnen.

Zu 3.:

Der Flachennutzungsplan der Stadt Leverkusen wurde 2006 aus dem Jahr rechtsgul-
tig. Er stellt gemaR 8 5 Abs. 1 BauGB die Grundziige der stadtebaulichen Planung
dar. Der tUberwiegende Teil des rdumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans V 40/1 befindet sich im wirksamen Flachennutzungsplan der
Stadt Leverkusen in einem als ,Wohnbauflache* ausgewiesen Bereich. Der sidwest-
liche Bereich des Plangebiets wird im rechtswirksamen Flachennutzungsplan als
,Granflache und Schutzgriin ohne Zweckbestimmung* dargestellt. Da das Bauvorha-
ben innerhalb der ausgewiesenen Wohnbauflache vorgesehen ist, wird das Vorha-
ben aus dem gultigen Flachennutzungsplan entwickelt.

Innerhalb des im Flachennutzungsplan als ,,Griinflache* dargestellten Bereichs wer-
den im Plankonzept Uberwiegend Festsetzungen fur Griinflachen getroffen. Die im
Nordwesten im vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen
(Stellplatze, Wohnheim) tangieren hierbei den im FNP als Griinflache festgesetzten
Bereich, allerdings wird tber die Stellplatz- und ErschlieBungsflachen hinaus keine
Uberbaubarkeit der Grundstiicksflache durch die Planung erméglicht. Die im zugeho-
rigen Vorhaben- und ErschlielBungsplan festgelegten Griin- und Versickerungsfla-
chen entsprechen zudem der Darstellung des FNP als Grunflache.

Die vom Kurtekottenweg ausgehende ErschlieBungsstral3e zum geplanten Gebaude
Uberlagert sich mit der im FNP dargestellten Grinflache. Der Eingriff in die Grinfla-
che wird durch eine mdglichst geringe Versiegelung auf das notwendige Malf3 be-
grenzt. Dadurch bleibt der Charakter der Flache als Grinraum erhalten und die Nut-
zung als Grinflache wird gro3tenteils gewéhrleistet. Die ErschlieBungsflachen fallen
dabei unter die mal3stabsbedingte Darstellungsgrenze des Flachennutzungsplans.
Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I in Verbindung
mit dem zugehdrigen Vorhaben- und ErschlieBungsplan lassen sich insgesamt aus
den Darstellungen des wirksamen Flachennutzungsplans der Stadt Leverkusen ent-
wickeln.

Zu4..

Die Bedenken beziglich méglicher negativer Auswirkungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Den Bedenken wird jedoch nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten schlief3t si-
gnifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nachtliche Kaltluftversorgung der
Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschen-
den guten Durchluftungsverhaltnisse und der verhaltnismaRig geringen Grol3e des
Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten Anderungen
der Temperatur oder der bioklimatischen Verhaltnisse tber die Plangebietsgrenzen
hinaus auszugehen. Zum Umgang mit den zu erwartenden Auswirkungen innerhalb
des Plangebietes enthalt das vorliegende Kaltluftgutachten bereits Empfehlungen.
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der Kaltluftuntersu-
chung nicht vollumfanglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund der Gestaltung
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der Gebaude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen Klimaanpassungsmal3-
nahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu einer spirbaren Ver-
schlechterung der klimatischen Situation kommt.

Eine Erganzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschatzt.

Zu5.:

Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung gemalf 88 3 Abs.
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwagung aller Belange wurde Erschlieldungsva-
riante Nr. 2 (ErschlieBung von Suden tber den Kurtekottenweg) weiterverfolgt. Im
Zuge dessen wird eine Veranderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-
Langgasser-StralRe nicht erwartet. Die stadtebauliche Variante 3, welche einen Mini-
Kreisverkehr im Stiden vorsah, wurde in Abstimmung mit den weiteren Fachamtern
der Stadt Leverkusen verworfen, da der Nutzen eines Kreisverkehrs als vergleichs-
weise gering eingeschatzt wird.

Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die AuRerungen hinsichtlich des
Standortes sowie zum Gebaudekdrper werden nicht geteilt. Die klimatischen Ge-
sichtspunkte werden durch die Planung bertcksichtigt. Mit Auswahl der Variante 2
(Kurtekottenweg) fur das weitere Verfahren wird eine Veranderung der Verkehrsent-
wicklung auf der Elisabeth-Langgasser-Stral3e sowie der Bertha-von-Suttnerstral3e
nicht erwartet und somit den gedufRerten Bedenken zur ErschlieBungsplanung der
Variante 1 entsprochen.
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/A 4 V 40/1_3(2): Stellungnahme_04
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Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Bebauungsplane sind gemafl 8§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickeln. Der Gberwiegende Teil des rAumlichen Geltungsbereichs des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans V 40/1 befindet sich in dem seit dem Jahr 2006 wirksa-
men Flachennutzungsplan der Stadt Leverkusen in einem als ,Wohnbauflache* aus-
gewiesen Bereich. Die zulassige bauliche Nutzung ,Wohnheim fur Jugendsportler*in-
nen“ stellt zwar keine aus 8 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO entwickelte Baugebietskategorie
dar, zielt jedoch auf eine Wohnnutzung ab. Da das Bauvorhaben innerhalb der aus-
gewiesenen Wohnbauflache vorgesehen ist, wird das Vorhaben aus dem gultigen
Flachennutzungsplan entwickelt. Dementsprechend war und ist die bauliche Entwick-
lungsmaglichkeit der bislang unbebauten Flachen o6ffentlich bekannt.

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird mit der Festlegung von Bau-
grenzen sowie der Festsetzung von Griunflachen sichergestellt, dass innerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans keine weitere Bebauung entsteht. Ein grol3er
Teil, der im Flachennutzungsplan noch dargestellten Wohnbauflache zwischen Elisa-
beth-Langgasser-StralRe und Kurtekottenweg, wird zuklnftig entfallen, da diese ver-
bleibende Flache zum einen bereits als KompensationsmalRnahme fur die Bebauung
Elisabeth-Langgasser-StralRe und zum anderen als KompensationsmalRnahme fur
das "Haus der Talente" umgewidmet wird.Der KampfmittelrAumdienst hat nicht, wie
hier irrefihrend beschrieben wird, die Dinenlandschaft "durchforstet”, sondern ge-
zielt Verdachtspunkte abgebohrt bzw. gegraben.

Die Privatsphéare der umliegenden Anwohner*innen wird durch einen ausreichenden
baulichen Abstand hinreichend gewahrt. Zuséatzlich wird durch den geplanten Innen-
hof des Geb&udes mit Freiflachen darauf hingewirkt, dass die Privatsphare der umlie-
genden Nachbar*innen gewahrt bleibt und das Freizeitverhalten insbesondere im In-
nenbereich stattfindet.

Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den AuRerungen wird nicht ge-
folgt.
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/A5 V 40/1_3(2): Stellungnahme_05

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung
Die Bedenken Uber das gesamte Vorhaben werden zur Kenntnis genommen.

Zu: Uberlagerung BPlan Nr. 206/!:

Fur den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans besteht derzeit
kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Im siidwestlichen Bereich des Be-bauungs-
plans besteht eine Uberlagerung mit dem raumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 206/I ,Kurtekottenweg/Fontanestral3e”, dessen Aufstellung im Jahr
2012 erfolgte. Die 6ffentliche Beteiligung geméal § 3 Abs. 2 und 8§ 4 Abs. 2 BauGB
wurde durch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Leverkusen am 25.02.2013
beschlossen (Vorlage Nr. 1984/2013) und wurde vom 20.03.13 bis 22.04.13 durch-
gefuhrt. Aufgrund einer Plananderungen wurde nach der 6ffentlichen Auslegung zu-
dem eine eingeschrankte Beteiligung der Betroffenen gemal § 4a Abs. 3 Satz 4
BauGB durchgefuhrt. Ziel des Bebauungsplans Nr. 206/ war die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstatte
mit acht Gruppen sowie der planungsrechtlichen Sicherung und Steuerung der west-
lich und sudlich gelegenen Infrastruktureinrichtungen (Schule, weitere Kitas). Der
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vom Geltungsbereich des V 40/I erfasste Teil sah die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsflache sowie Ostlich einer Flache fur die Landwirtschaft vor. Zum Bebauungs-
plan Nr. 206/l erfolgte ein Abwagungsbeschluss des Rates der Stadt Leverkusen
vom 15.07.2013 (Vorlage Nr. 2189/2013), in dessen Folge die Voraussetzungen flr
eine Beurteilung des Vorhabens des Kita-Neubaus gemalf § 33 BauGB (Zulassigkeit
von Vorhaben wahrend der Planaufstellung) hergestellt wurde. Der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan wird nach Erlangung der Rechtskraft die planungsrechtliche
Steuerung fur die bisher nicht rechtsverbindlich gewordenen Teilflachen des Bebau-
ungsplans Nr. 206/l im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Ubernehmen. Im Beteiligungsverfahren wurde durch den Eigentimer der Kinderta-
gesstatte der beabsichtigten baulichen Entwicklung nicht widersprochen.

In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstétte ,Lowenburg” nach
8 35 BauGB genehmigt. Sollte das Verfahren Nr. 206/1 weitergefuhrt werden, ware
dieses mit einer Anderung bzw. Riicknahme des Geltungsbereiches verbunden, um
sich gegenuber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I und der nun fur
diese Flachen aktuellen Konzeption abzugrenzen. Bei sich Giberschneidenden Be-
bauungsplanen setzt der jeweils zuletzt rechtswirksam gewordene Bebauungsplan
das giltige Ortsrecht fest.

Zu: Wegeverbindung Elisabeth-Langgasser-StralRe:

Wie bereits in der Stellungnahme angenommen, wird die ful3laufige ErschlieRung an
die Elisabeth-Langgasser-Stralle gemal} Stellungnahme der Feuerwehr aus der frih-
zeitigen Beteiligung nach 8§ 4 Abs. 1 BauGB zur Nutzung einer weiteren Léschwas-
serentnahmestelle empfohlen.

Ein direkter Zugang uUber einen zweiten Weg kénnte im Brandfall oder bei anderen
Notféllen essenziell sein, um Personen zu retten oder das Gebaude effektiver zu
schitzen.

Zusatzlich soll die ohnehin erforderliche Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgésser-
Stral3e als sozialraumliche Verknipfung des ,Haus der Talente® zu den umliegenden
Wohngebieten ausgebildet werden. Hiermit soll das Vorhaben stadtebaulich und
funktional in das Wohngebiet integriert werden. Somit wird unter anderem den ju-
gendlichen Sportler*innen die Mdglichkeit gegeben werden, sich zu FulR bzw. per
Rad nach Ost fortbewegen zu kénnen. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bus-
haltestelle Heymannstral3e. Gleichermal3en soll eine Nutzung als Durchgangsweg fir
die Bewohner*innen der umliegenden Gebaude ermdglicht werden. Der Wegfall der
sog. ,Naherholungsflache* wurde in diversen Stellungnahmen aus der Offentlichkeit
kritisch bewertet.

Zusatzlich wird auf die nur geringe Dimensionierung des Weges verwiesen. Dieser
soll gemalf Darstellung im Vorhaben- und ErschlieBungsplan als wassergebundene
Wegedecke ausgebildet werden. Somit besteht keine vollstandige Versiegelung der
Wegeflache.

Der Anregung, die Zuwegung an die Elisabeth-Langgasser-Stral3e flr Privatpersonen
zu unterbinden, wird nicht gefolgt.

Die Bedenken uber den Verkehr und die Parksituation im Bereich des Wohngebiets
(z. B. Elisabeth-Langgasser-Stral3e, Bertha-von-Suttner-StralRe) werden zur Kenntnis
genommen. Der Besucherverkehr (z.B. durch die Eltern der Kinder) soll gemaf dem
padagogischen Konzept nur am Wochenende stattfinden. Die privaten Stellplatzanla-
gen wurden so dimensioniert, dass eine ausreichende Anzahl an Stellplatzen fir Be-
sucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Verfigung steht.

22



Eine Beeintrachtigung des Wohngebiets wird durch das Erschliel3ungskonzept ver-
mieden.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Besucher*innen im
Bereich des Wohngebiets parken. In Abstimmung mit dem Fachbereich 31 — Mobilitat
und Klimaschutz der Stadt Leverkusen wird die Situation jedoch als unproblematisch
bewertet.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Hinsichtlich der Wegeflhrung wird den Bedenken nicht gefolgt. Den Bedenken tber
die Parkplatzsituation auf der Elisabeth-Langgéasser-Stral3e wird nicht gefolgt.
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Abwéagungsvorschlag der Verwaltung
Die grundséatzliche Ablehnung des Vorhabens wird zur Kenntnis genommen.

Zu Plananderung:

Die Planung zur Lage des Baukérpers musste aufgrund préziser Erkenntnisse im
Verfahren Uber die Lage der Seveso-Planungszone nach der Durchfiihrung der frih-
zeitigen Beteiligung gemal’ 88 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB geandert wurde. Dieser
Umstand wurde im Rahmen der Beteiligung gemal3 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB
dargelegt und den Betroffenen die Moglichkeit gegeben, sich zu der fortentwickelten
Planung zu aul3ern.

Die Annahme, es habe keine nennenswerte Uberprifung der (Fach-)Gutachten statt-
gefunden, ist nicht zutreffend. Im Rahmen samtlicher Fachgutachten wurde gepruft,
in welchem Umfang Auswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Die Auswir-
kungen der gednderten Planung wurden in allen Gutachten ermittelt, bewertet und in
der Abwagung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bericksichtigt. Hierbei
wurde individuell geprift, in welcher Tiefe eine Aktualisierung erforderlich ist. Dies ist
jeweils in den Gutachten dargestellt. Da sich die grundlegenden Parameter der Pla-
nung (Nutzung, bauliche HOhe, versiegelte Flache etc.) nicht grundlegend geandert
haben, sind die Auswirkungen geringfligig.
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Es ist zutreffend, dass in dem Verkehrsgutachten von Brilon Bondzio Weiser zum
Teil Grafiken mit veralteten Planungsstanden enthalten sind.

Dies begrundet sich darin, dass in dem Gutachten die grundsatzliche Machbarkeit
der ErschlieBungsoptionen gepruft wurde. Die verschiedenen Varianten waren Inhalt
der friihzeitigen Beteiligung. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der friihzeitigen
Beteiligung gemal 88 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwagung aller Be-
lange wurde eine Entscheidung zugunsten der sog. ErschlieBungsvariante Nr. 2
(Kurtekottenweq) getroffen und diese im weiteren Verfahren konkretisiert. Zusétzlich
wurde im Zuge der Erarbeitung der Vorzugsvariante der Lageverlauf der Seveso-Pla-
nungszone konkretisiert.

Es ist jedoch fur die Aussagekraft der verkehrlichen Machbarkeitsuntersuchung uner-
heblich, dass die dargestellte Einmindung in der weiteren Planung um wenige Meter
verschoben wurde.

Die Annahme, die Untersuchung des Gewerbelarms sei nicht aktualisiert worden, ist
nicht zutreffend. Die untersuchten Fassaden sind dem Gutachten zu entnehmen
(siehe z. B. Anhang B1 und B2).

Die Aktualitat der Aussagen des geotechnischen Berichts wurde im Zuge der Ver-
schiebung des Baukoérpers durch das Gutachterbiro MIDDENDORF-GEOSERVICE
GBR uberpruft. Somit stellt das Gutachten weiterhin fest, dass ,eine Gefahrdung der
Standsicherheit von Nachbargeb&uden aktuell nicht erwartet wird®".

Zu: Entwasserung:

Wie im Bodengutachten dargestellt, weist der vorhandene Boden eine hohe Versik-
kerungsfahigkeit auf. Zwar wird fir das Bauvorhaben der fir das Fundament erfor-
derliche Boden ausgetauscht, dennoch wird durch entsprechende Regenwasser-
mulden eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ermdglicht. Die Di-
mensionierung der Versickerungsmulden wurde durch das Bluro PS Landschaft ge-
plant und fir ein sog. 30-jahriges Ereignis konzipiert.

Hierfur wird im weiteren Verfahren ein entsprechender Uberflutungsnachweis gefiinrt.
Entsprechend wird nachgewiesen, dass das Niederschlagswasser auch bei Starkre-
gen auf dem Gelande zurtickgehalten wird und nicht auf Nachbarparzellen abflief3t.
Der Anregung, eine Starkregenanalyse analog nach TRAS 310 durchzufihren, wird
daher nicht gefolgt.

Zu Kaltluftuntersuchung:

Die Bedenken Uber die Aussagekraft der Kaltluftuntersuchung von Peutz Consult
werden zur Kenntnis genommen. Die Annahme, die Ergebnisse des Kaltluftgutach-
tens seien ,geschont” worden, ist nicht zutreffend. Das Gutachten wurde fachlich
durch den Fachbereich Umweltvorsorge / Umweltplanung - Klima/Luft der Stadt Le-
verkusen gepruft. Die Methodik der Untersuchung des Gutachtens wurde mit dem
Fachbereich Umwelt der Stadt Leverkusen abgestimmt.

Es wird angenommen, dass es sich bei dem ,veralteten Gutachten“ um den Entwurf
des Kaltluftgutachtens zur friihzeitigen Beteiligung handelt. Die Stellungnahme impli-
ziert, dass die Aussagen des Gutachtens zur Offenlage des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans angepasst wurden. Dies ist nicht zutreffend.

In dem Kapitel 8 wurde die Aktualitat des Gutachtens im Hinblick auf die Verschie-
bung der Baukdrper Uberpriift. Zusatzliche wurde das Gutachten redaktionell Gberar-
beitet.
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Das Kaltluftgutachten von Peutz Consult stellt eine Worst-Case-Betrachtung dar. Bei
einer Betrachtung der Regionalwinde ware insgesamt eine positivere Bewertung der
Sachlage zu erwarten. Daher wurde bewusst auf die Analyse der Regionalwinde ver-
zichtet.

Entgegen der Annahme stellt das Gutachten fest, dass aufgrund der Gestaltung der
Gebaude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen Klimaanpassungsmal3nah-
men nicht damit zu rechnen sei, dass es ,planungsbedingt zu einer spurbaren Ver-
schlechterung der klimatischen Situation auf den benachbarten Grundstiicken
kommt®. Zuséatzlich ist nicht ein ,iberwiegender Teil des Gebaudekomplexes” Uiber
8 m hoch, sondern lediglich der Gebaudeteil im Norden. Das Gutachten stellt dar,
dass sich das Windfeld ,,aufgrund der geringen Gebaudehdhe (...) nur im direkten
Nahfeld der neuen Bebauung verandern wird*.

Das Kaltluftgutachten schlief3t signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die
nachtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar
aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchliftungsverhéltnisse und der kom-
pakten Dimensionierung des Planvorhabens ist somit nicht von signifikanten pla-
nungsbedingten Anderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhaltnisse
Uber die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zum Umgang mit den zu erwarten-
den Auswirkungen innerhalb des Plangebietes enthalt das vorliegende Kaltluftgut-
achten bereits Empfehlungen, welche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
umgesetzt werden.

Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der Kaltluftuntersu-
chung nicht vollumféanglich abgebildet werden. Wie bereits oben dargestellt, schliefl3t
das Gutachten plausibel eine planungsbedingte, spurbare Verschlechterung der Kili-
matischen Situation auf den benachbarten Grundstiicken aus. Eine Ergdnzung der
bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult GmbH durch Simulati-
onsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird seitens des Fachbe-
reichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschatzt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Unteren Naturschutzbehorde nicht
um das Amt 67 handelt. Sowohl der Fachbereich 32 (u.a. Umweltvorsorge / Umwelt-
planung — Klima/Luft) als auch der Fachbereich 67 (Stadtgriin) wurden im Rahmen
des Bauleitplanverfahrens beteliligt. Es ist zutreffend, dass im Laufe des Verfahrens
seitens der Amter Bedenken (ber die Versiegelung geauRert wurden.

Im Rahmen der Behordenbeteiligung gemanR § 4 Abs. 2 BauGB wurden durch die
Untere Immissionsschutzbehdrde — Klima/Luft ,keine grundsatzlichen Bedenken® aus
klimatischer und lufthygienischer Sicht gedul3ert. Die Stellungnahme bestatigt, dass
diverse MalRnahmen umgesetzt werden, welche ,sich ginstig auf die klimatische Si-
tuation im Plangebiet auswirken®.

Durch den Fachbereich 67 wurden keine Bedenken aus stadtklimatischer Sicht geau-
Rert.

Zu: Wegeverbindung Elisabeth-Langgésser-Stralie:

Die fuRRlaufige ErschlieBung an die Elisabeth-Langgéasser-Stral3e wird gemal Stel-
lungnahme der Feuerwehr aus der friihzeitigen Beteiligung nach 8 4 Abs. 1 BauGB
zur Nutzung einer weiteren Léschwasserentnahmestelle empfohlen.

Ein direkter Zugang uUber einen zweiten Weg kénnte im Brandfall oder bei anderen
Notfallen essenziell sein, um Personen zu retten oder das Gebaude effektiver zu
schitzen.
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Da ohnehin eine Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgéasser-Stral3e vorgesehen
wird, soll diese auch fir die Bewohner*innen genutzt werden und als sozialrdumliche
VerknUpfung des ,Haus der Talente” zu den umliegenden Wohngebieten ausgebildet
werden. Hiermit soll das Vorhaben stadtebaulich und funktional in das Wohngebiet
integriert werden. Somit wird unter anderem den jugendlichen Sportler*sinnen die
Moglichkeit gegeben werden, sich zu Ful3 bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu
kénnen. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle Heymannstralie.
Gleichermal3en soll eine Nutzung als Durchgangsweg fur die Bewohner*innen der
umliegenden Gebaude ermdglicht werden.

Bedenken uber ein ,Spannungspotenzial* mit den Anwohner*innen werden nicht ge-
teilt, da es sich hierbei um subjektive Vorbehalte handelt. Inwiefern durch die Anbin-
dung nach Osten eine Spaltung weiterer Grinflachen entsteht, kann nicht nachvoll-
zogen werden, da der geplante Weg durch eine derzeit als privater Garten genutzte
Flache verlauft.

Der Annahme, die Anbindung Uber einen FuRweg an die Elisabeth-Langgéasser-
Stral3e werde ,von den Anwohnern nicht gewtnscht”, wird entgegengehalten, dass
die Nachbarschaft eine diverse Gruppe mit verschiedenen Interessen ist. Der Wegfall
der sog. ,Naherholungsflache* wurde in diversen AuRerungen aus der Offentlichkeit
der friihzeitigen Beteiligung kritisch bewertet. Zusatzlich wird auf die nur geringe Di-
mensionierung des Weges verwiesen. Diese soll gemal3 Darstellung im Vorhaben-
und ErschlieBungsplan als wassergebundene Wegedecke ausgebildet werden. So-
mit besteht keine vollstédndige Versiegelung der Wegeflache.

Der Anregung, einen Ful3weg Uber die Kindertagesstatte zu fiihren, wird aus den
oben genannten Grinden nicht gefolgt. Zusatzlich wird darauf hingewiesen, dass im
Rahmen der ErschlieRungsmal3nahmen ein Birgersteig entlang des Kurtekotten-
wegs hergestellt wird. Somit wird fur die Sportler*sinnen ein zweiter Ful3weg in einer
kurzeren Distanz zur Bushaltestelle Heymannstr. hergestellt. Eine (z. B. immissions-
schutzrechtliche) ,Belastung” wird durch die fu3laufige der jungen Bewohner*innen
nicht erwartet.

Im Rahmen des padagogischen Konzepts fur die jugendlichen Sportler*innen soll
eine selbstbestimmte und eigenstandige Mobilitat gewéhrleistet werden, insbeson-
dere flr die Wege zur Schule. Aufgrund dessen ist die ful3laufige Erreichbarkeit der
nachsten Bushaltestelle ,Heymannstr.” von hoher Bedeutung fur das Vorhaben.

Bei den kiunftigen Bewohner*innen handelt es sich sowohl um Ful3baller*innen als
auch Leichtathleth*innen. Aufgrund dessen ist ein mdglicher Wegfall der Sportanla-
gen an der Kurt-Riel3-Anlage nicht maf3geblich fur die Standortentscheidung zugun-
sten des Kurtekottenwegs.

Zu ,Baustellenzufahrt*:

Die Bedenken Uber mogliche Beeintrachtigungen im Zuge der Baumalinahmen wer-
den zur Kenntnis genommen. Gemal Anregung der Unteren Bodenschutzbehérde
wurde ein Bodenschutzkonzept erstellt. Dieses hat zum Ziel, die baubedingten Aus-
wirkungen zu minimieren. Das Konzept ist Bestandteil des Durchfiihrungsvertrags
zwischen der Stadt und dem Vorhabentrager. Darin ist unter anderem vorgesehen,
dass die Baustellenzufahrt im Bereich der spateren Erschlieungsstral3e vom Kurte-
kottenweg errichtet wird. Eine Beeintrachtigung der Elisabeth-Langgéasser-Stral3e
durch Baustellenverkehr ist somit nicht gegeben.
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Zu Verkehr und Parksituation®:

Die Bedenken uber den Verkehr und die Parksituation im Bereich des Wohngebiets
(z. B. Elisabeth-Langgasser-Stral3e, Bertha-von-Suttner-StraRe) werden zur Kenntnis
genommen. Eine Beeintrachtigung des Wohngebiets wird entsprechend des Er-
schlieBungskonzeptes Uber den Kurtekottenweg vermieden.

Der Besucherverkehr (z.B. durch die Eltern der Kinder) soll gemaf} dem padagogi-
schen Konzept generell nur am Wochenende stattfinden. Die privaten Stellplatzanla-
gen wurden so dimensioniert, dass eine ausreichende Anzahl an Stellplatzen fir Be-
sucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Verfigung steht.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Besucher*innen im
Bereich der Elisabeth-Langgéasser-Stral3e oder im angrenzenden Wohngebiet par-
ken. Gemal3 Angabe des Fachbereichs 31 — Mobilitat und Klimaschutz der Stadt Le-
verkusen wird die Situation jedoch als unproblematisch bewertet: ,In Kombination mit
den vorhandenen Garagen und privaten Stellplatzen auf den Grundstticken ist davon
auszugehen, dass die zusatzliche Nachfrage nach Parkraum keinen spurbaren Ein-
fluss auf die Verfugbarkeit von Parkmdéglichkeiten fur Anwohner*innen in ful3laufiger
Entfernung zu ihrer Wohnung bzw. ihrem Haus haben werden.”

Zu ,Zauneidechsen":

Die Fotodokumentation der Zauneidechse wird positiv zur Kenntnis genommen.
Wenn die Arten vor der Bebauung der Grundstlcke an der Elisabeth-Langgasser-
Stral3e bereits in den Garten angetroffen wurden, hat offenbar die neue Bebauung
ihren Lebensraum nicht beeintrachtigt. Wenn die Arten erst nach der Bebauung an
der Elisabeth-Langgasser-Stral3e die Privatgéarten erreicht haben, kann die Einwan-
derung durchaus mit den zeitgleichen EntwicklungsmafRnahmen an der Binnendiine
im Zusammenhang gesehen werden und die Zauneidechsen haben sich von dort bis
in die Privatgarten vorbewegt und die randliche lockere Bebauung hat offenbar zu
keiner erheblichen Beeintrachtigung des Zauneidechsenvorkommens gefthrt. Viel-
mehr ist dieses gezielt durch die Entwicklung auf der Ausgleichsflache der Diine ge-
fordert worden. Dies wird ebenfalls fur die gleichfalls randliche Bebauung des aktuel-
len Planvorhabens prognostiziert.

Zudem wird durch die Berucksichtigung von Vermeidungsmafl3nahmen einerseits und
Ausgleichsmalinahmen andererseits Sorge getragen, dass der Lebensraum der
Zauneidechse optimiert und auf die gesamte als Glatthaferwiese zu entwickelnde
Ausgleichsflache ausgeweitet wird.

Zu Biotopwertigkeit*":

Die Biotopwertigkeit unter Berucksichtigung des Biotopentwicklungspotenzials des
Geltungsbereichs wurde in Abstimmung mit der UNB neu bewertet. Die Neubewer-
tung betrifft den Ist- und den Planungszustand. Die neue Bewertung und die daraus
folgende Eingriffs- und Ausgleichsermittlung geht mit der Bewertung der UNB kon-
form.

Zum Vorkommen des Schwarzkehlchens sowie seiner Biologie und Nutzung des Le-
bensraums wurden in der Artenschutzprifung detaillierte Ausfiihrungen gemacht.
Das Habitat des Schwarzkehlchens wird durch das Planungsvorhaben nicht beein-
trachtigt. Wie die Untersuchungen zum Schwarzkehlchen im Gebiet und auch an an-
deren Stellen im Landschaftsraum zeigen, wird das Schwarzkehlchen durch die
Nahe der Bebauung - hier bestehende Wohnbebauung an der Elisabeth-Langgasser-
Stral3e nicht beeintrachtigt. Diese Bebauung und die hiervon ausgehenden Aktivita-
ten liegt wesentlich ndher am Schwarzkehlchen-Habitat als die die neu geplante Be-
bauung.
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Im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben werden umfangliche Ausgleichsmal3-
nahmen ausgefuhrt, die aufgrund ihrer Mehrfachwirkung neben den biotischen As-
pekten sich u.a. auch positiv auswirken auf Boden, Wasserhaushalt und Klima.

Zu ,Siedlungsbild“:

Die angrenzenden Wohngebaude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur ein-
deutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. Stadtebaulich
fugt sich der Baukorper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da dieser in den bis-
her unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-Langgéasser-Stralie
im Osten und des Solitargebaudes der Kita Lowenburg im Westen platziert wird und
somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert.

Fur das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Hohe (Geb&udeober-
kante) von bis zu 8,27 m Uber dem Gelandeniveau vorgesehen. Fir den Uberwiegen-
den Teil ist lediglich eine H6he von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens mdglichst
zu reduzieren. Somit wird den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
ein hoheres Gewicht eingeraumt.

Die absolute Hohe des geplanten Geb&audes ist somit nur geringfligig hdher als die
der umliegenden Wohngebaude mit Pult- oder Satteldach.

Die anliegende Kindertagesstatte Léwenburg weist zudem eine hohere Geb&ude-
oberkante Gber Normalh6hennull als das Vorhaben auf. Demnach wird durch die ge-
plante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die effiziente Realisie-
rung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen gewahrleistet. So-
mit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstlicks begrenzt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitare be-
finden, so dass aus der Gesamtperspektive der Ortlichkeit ein Einfligen in die Umge-
bung gegeben ist. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelge-
baude, welche sich mutmallich besser in die (Wohn-)Umgebung einfligen wirden,
bestehen die Vorteile der geplanten Gebaudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten 6kologischer Zwecke (Bepflanzung, Ver-
sickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur
Wohnbebauung genutzt werden kdnnen.

Aufgrund der solitaren Anordnung bietet die kompakte Form des geplanten Gebau-
des die Méglichkeit, westlich und 6stlich des Gebaudes Sichtachsen bzw. 6kologisch
wirksame Verbindungen zum Landschaftsraum auszubilden.

Der Umweltbericht des vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellt dar, dass die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild erheblich sind, diese jedoch in ihrer Wirkung
zu relativieren sind.

Zusétzlich wird darauf hingewiesen, dass die umliegende Wohnbebauung einen Ab-
stand von mindestens 15 m zum geplanten Geb&ude aufweist, um eine ausrei-
chende Abstandsflache zu gewahrleisten. Der kirzeste Abstand des geplanten Ge-
baudes zur Grundstiicksgrenze der Nachbarbebauung betragt im Norden und Osten
jeweils rund 10 m. Durch die gedrehte Anordnung des Baukérpers vergroRRert sich
der Abstand entlang der Grundstticksgrenze linear. Der Abstand zum 6stlichen,
nachst gelegenen Wohngebaude betragt in kiirzester Entfernung ca. 15 m und ver-
grolert sich ebenfalls linear durch die leicht gedrehte Anordnung. Dieser Abstand
wird, auch aufgrund der zweigeschossigen Bebauung, als stadtebaulich vertretbar
bewertet. Im Norden besteht zu den Wohnbaukdrpern eine Distanz von mindestens
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30 m. Insgesamt wird durch den Baukoérper des Wohnheims die bisher uneinge-
schrankte Sicht der betroffenen Anwohner nach Siden bzw. Westen eingeschrankt.
Da ein Anspruch auf freie Aussicht in einem Wohngebieten grundsatzlich nicht gege-
ben ist, lasst sich dieses auch aus der Bestandssituation heraus nicht ableiten.
Durch Begriinungs- und Versickerungsflachen wird zudem auch ein gestalterischer
Abstand zur angrenzenden Wohnbebauung geschaffen, so dass insgesamt eine ver-
tragliche nachbarschaftliche Situation erzielt werden kann.

Zusétzlich wird durch den geplanten Innenhof des Gebaudes mit Freiflachen darauf
hingewirkt, dass die Privatsphare der umliegenden Nachbar*innen gewabhrt bleibt und
das Freizeitverhalten insbesondere im Innenbereich des Wohnheims stattfindet.

Zu Kita-Ldwenburg*:

Stadtebauliche Bezlige werden grundsatzlich aus der Umgebung hergeleitet. In-
sofern stellt auch das Gebaude der Kindertagesstatte eine BezugsgrofRe zur Bewer-
tung der vorhandenen Siedlungsstruktur dar. Die Kita-Lowenburg wurde auf Basis
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 206/I ,Kurtekotten/Fonta-
nestral3e” geplant. Ziel des Bebauungsplans Nr. 206/1 war die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstatte
mit acht Gruppen sowie der planungsrechtlichen Sicherung und Steuerung der west-
lich und sidlich gelegenen Infrastruktureinrichtungen (Schule, weitere Kitas). Der
vom Geltungsbereich des V 40/I erfasste Teil sah die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsflache sowie 6stlich einer Flache fur die Landwirtschaft vor. Nach erfolgter o6f-
fentlicher Beteiligung gemal 8 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom
20.03.13 bis 22.04.13 sowie nach einer eingeschrankte Beteiligung der Betroffenen
gemal § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB erfolgte durch den Rat der Stadt Leverkusen am
15.07.2013 ein Abwagungsbeschluss lber die eingegangenen Stellungnahmen, in
dessen Folge die Voraussetzungen fir eine Beurteilung des Vorhabens des Kita-
Neubaus gemanR § 33 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben wahrend der Planaufstel-
lung) hergestellt wurde. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nach Erlangung
der Rechtskraft die planungsrechtliche Steuerung fur die bisher nicht rechtsverbind-
lich gewordenen Teilflachen des Bebauungsplans Nr. 206/l im Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans tbernehmen. Im Beteiligungsverfahren wurde
durch den Eigentimer der Kindertagesstatte der beabsichtigten baulichen Entwick-
lung nicht widersprochen.

In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstatte ,L6éwenburg“ nach
§ 35 BauGB genehmigt. Sollte das Verfahren Nr. 206/l weitergefuihrt werden, ware
dieses mit einer Anderung bzw. Riicknahme des Geltungsbereiches verbunden, um
sich gegeniber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/1 und der nun fr die-
se Flachen aktuellen Konzeption abzugrenzen. Bei sich Uberschneidenden Bebau-
ungsplanen setzt der jeweils zuletzt rechtswirksam gewordene Bebauungsplan das
gultige Ortsrecht fest.

Zu ,Flugsicherheit":

Die Bedenken Uber die Flugsicherheit werden zur Kenntnis genommen. Die Beden-
ken, dass das Vorhaben in geringer Entfernung zum Flugplatz errichtet wird, werden
zur Kenntnis genommen. Starts und Landungen des Flugplatzes finden geman der
Ausrichtung der Start- und Landebahn in den Richtungen 150° und 330° statt. Der
Uberwiegende Teil der Starts erfolgt gemafd Aussage eines Vertreters des Flugplat-
zes in sudlicher Richtung 330° (Sud-Ost). Nérdlich des Kurtekottenwegs variiert die
Hohe der Flugzeuge je nach Windverhaltnissen zwischen ,wenigen 10 m*“ bis zu
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,deutlich mehr als 100 m“. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Uberflug des
Wohngebiets aufgrund von Vorgaben tber einen 30°-Schlenker in Richtung Bayer-
werk in der Regel vermieden.

Direkte Uberfluge des Geb&udes stellen eine Ausnahme dar. Dementsprechend ist
nicht davon auszugehen, dass die Gefahren im Vergleich zur angrenzenden Kinder-
tagesstatte oder zur benachbarten Wohnbebauung héher sind.

Eine Beurteilung zur Flugsicherheit erfolgte im Planverfahren durch die zustandige
Behorde der Bezirksregierung Dusseldorf, Dezernat 26. Hierbei wurden keine Beden-
ken hinsichtlich der Lage sowie zu der geplanten Hohe des Gebaudes geauf3ert. Um
die Flugsicherheit hinsichtlich der Hohe zu gewéhrleisten, wurden im Bebauungsplan
eine maximale Gebaudehothe festgesetzt sowie Hinweise zu Baukranen wahrend der
Bauphase mit aufgenommen. Insgesamt wurde somit den Belangen der Flugsicher-
heit entsprochen.

Hinsichtlich der Blendwirkung der Photovoltaik-Anlagen wurde kein Gutachten er-
stellt. Die Bedenken Uber mdgliche Blendwirkungen durch die PV-Anlagen wurden
jedoch bereits dahingehend berticksichtigt, dass im Rahmen des Durchfihrungsver-
trags zwischen der Stadt Leverkusen und dem Vorhabentrager eine entsprechende
Regelung aufgenommen wird, dass nur solche Anlagen zugelassen werden, von de-
nen keine beeintrachtigende Blendwirkung ausgeht. Zudem wurde ein Hinweis in den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. Es ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass die Neigung der Module (Ost-West-Richtung) sehr flach geplant ist (15°).
Moderne Module sind schwarz und matt, daher ist keine Beeintrachtigung des Flug-
verkehres durch diese zu erwarten. Die Erstellung eines Gutachtens wird daher nicht
als erforderlich bewertet.

Die Bedenken uber Gefahren im Brandfall werden zur Kenntnis genommen, die Be-
denken aber nicht geteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass Beeintrachtigungen auch
im Brandfall eines umliegenden Gebaudes entstehen wirden. Grundsatzlich sind
Rauchwolken jedoch aus weiter Entfernung sichtbar. Zusatzlich ist anzumerken, dass
der An- und Abflug von Flugzeugen auf der gegentberliegenden Seite der Start- und
Landebahn méglich ist.

Zu: Uberlagerung BPlan Nr. 206/!:

Fur den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans besteht derzeit
kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Im stidwestlichen Bereich des Bebauungs-
plans besteht eine Uberlagerung mit dem raumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 206/1 ,Kurtekottenweg/Fontanestraf3e”, dessen Aufstellung im Jahr
2012 erfolgte. Die offentliche Beteiligung gemaRl 8§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
wurde durch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Leverkusen am 25.02.2013
beschlossen (Vorlage Nr. 1984/2013) und wurde vom 20.03.13 bis 22.04.13 durch-
gefuhrt. Aufgrund einer Plananderungen wurde nach der offentlichen Auslegung zu-
dem eine eingeschrénkte Beteiligung der Betroffenen gemaf 8§ 4a Abs. 3 Satz 4
BauGB durchgefuhrt. Ziel des Bebauungsplans Nr. 206/l war die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstatte
mit acht Gruppen sowie der planungsrechtlichen Sicherung und Steuerung der west-
lich und sidlich gelegenen Infrastruktureinrichtungen (Schule, weitere Kitas). Der
vom Geltungsbereich des V 40/I erfasste Teil sah die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsflache sowie 6stlich einer Flache fur die Landwirtschaft vor. Zum Bebauungs-
plan Nr. 206/I erfolgte ein Abwagungsbeschluss des Rates der Stadt Leverkusen
vom 15.07.2013 (Vorlage Nr. 2189/2013), in dessen Folge die Voraussetzungen fur
eine Beurteilung des Vorhabens des Kita-Neubaus gemal § 33 BauGB (Zulassigkeit
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von Vorhaben wéahrend der Planaufstellung) hergestellt wurde. Der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan wird nach Erlangung der Rechtskraft die planungsrechtliche
Steuerung fur die bisher nicht rechtsverbindlich gewordenen Teilflachen des Bebau-
ungsplans Nr. 206/l im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Ubernehmen. Im Beteiligungsverfahren wurde durch den Eigentimer der Kinderta-
gesstatte der beabsichtigten baulichen Entwicklung nicht widersprochen.

In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstatte ,L6éwenburg” nach
§ 35 BauGB genehmigt. Sollte das Verfahren Nr. 206/l weitergefiihrt werden, ware
dieses mit einer Anderung bzw. Riicknahme des Geltungsbereiches verbunden, um
sich gegeniber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/1 und der nun fur
diese Flachen aktuellen Konzeption abzugrenzen. Bei sich Giberschneidenden Be-
bauungspléanen setzt der jeweils zuletzt rechtswirksam gewordene Bebauungsplan
das gultige Ortsrecht fest.

Zu ,Storfalle*:

Fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ | wurde ein Seveso Sicherheits-
und MalRnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Anlass hierfir ist die Lage
des Plangebietes, welches sich in der Peripherie des Chemparks Leverkusen befin-
det und somit dem gesamtstadtischen Gutachten der Stadt Leverkusen zur Erstel-
lung eines Konzeptes fur die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG
und Artikel 12 der Seveso-lI-Richtlinie (Seveso-l-Konzept der Stadt Leverkusen) zu-
zuordnen ist. Der westliche Bereich des Vorhabens befindet sich innerhalb der Pla-
nungszone 2. Dieser Bereich umfasst den Vorplatz, die Zufahrt und umliegende Be-
reiche der Aul3enbereiche. Der ¢stliche Bereich, welcher fir sensible Wohnnutzun-
gen vorgesehen ist, befindet sich vollstandig auRerhalb der Planungszone 2. Dem-
nach sind fur diesen Bereich keine baulichen, technischen oder organisatorischen
Schutzmaflinahmen am Gebaude vorgesehen. Dennoch wurden in dem Konzept
MaflRnahmen und Vorkehrungen fur den Fall eines “Dennoch-Storfalls” entwickelt. Die
Maflinahmen und Vorkehrungen differenzieren sich in die Kategorien technische und
organisatorische SchutzmafRnahmen. Demnach wird der Vorplatz des Wohnheims
durch Erweiterung der bestehenden akustischen Alarmierungsanlage der Kita-L6-
wenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die im Alarmierungsfall einen akustischen
Warnton senden. Die bestehende Alarmierungsanlage der westlich angrenzenden
KiTa Lowenburg verfugt tber eine direkte Anbindung an die Zentrale Warnanlage der
Sicherheitszentrale des Chemparks. Die zentrale Warnanlage wird bei Ereignissen
mit moglichen AulRenwirkungen direkt von der Sicherheitszentrale aktiviert. Mit der
Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann erganzend zu dem Grundstick der KiTa
Léwenburg ein akustischer Warnton und/ oder optischer Melder (Warnleuchte) direkt
ausgelost und die Menschen auf dem Vorplatz alarmiert werden.

Die aufgeflihrten Bedenken Uber die Zustimmung der Erziehungsberechtigten sind
kein Belang der Bauleitplanung.

Zu ,Versieglungen*:

Die Bedenken Uber die Versiegelung im Zuge des Vorhabens werden zur Kenntnis
genommen. Die Flache ist im gultigen Flachennutzungsplan der Stadt Leverkusen
als Wohnbauflache dargestellt und somit planungsrechtlich bereits fur eine entspre-
chende Wohnbebauung vorbereitet. Mit der zweigeschossigen Bauweise wird der
Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens mdglichst zu reduzieren. Im
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Vergleich zur umgebenden Bebauung kann eine hohe Einwohner*innendichte bei ei-
ner vergleichsweise geringen Versiegelung erzielt werden. Zusatzlich kénnen die das
Gebaude umgebenden Freianlagen effektiv zugunsten 6kologischer Zwecke (Be-
pflanzung, Versickerung) genutzt werden.

Weiterhin setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I die stdlichen Flachen
als Grunflachen fest und verhindert somit planungsrechtlich eine anderweitige Nut-
zung. Zusatzlich wird darauf verwiesen, dass der Flachennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen an dieser Stelle weitere Bauflachen darstellt und ermdglicht, die allerdings
von der Vorhabentragerin zugunsten der Ausgleichsflache nicht in Anspruch genom-
men werden.

Somit werden die Bedenken zur Beanspruchung der Boden nicht geteilt, da der mit
dem Vorhaben einhergehende Eingriff durch KompensationsmalRnahmen vollstandig
ausgeglichen wird. Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versieglung ist zudem auf
das notwendige Mal3 reduziert und als verhaltnismafig zu bewerten. Fur Pflanzen,
Tier- und Vogelarten steht auch nach Umsetzung der Planung weiterhin eine zusam-
menhangende Flache von etwa 4,17 ha zur Verfigung. Diese bemisst sich aus rena-
turierter Diine an der Elisabeth-Langgasser-Stral3e (ca. 7.100 m?), die den Erschlie-
Bungsweg begleitende Ruderalflur (ca. 1.800 m?2), die Kompensationsmal3nahme ,ar-
tenreiche Mahwiese” im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800) m2 sowie
die ca. 23.000 m2 verbleibende Ruderalflache und Kompensationsmafl3hahme ,arten-
reiche Mahwiese” zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und dem
Kurtekottenweg.
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Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die AuRerungen tiber mangelnde
Uberprifung und Aktualitat der (Fach-)Gutachten sowie des Standorts des Gebaude-
korpers werden nicht geteilt.

Die klimatischen sowie die relevanten Gesichtspunkte zum Artenschutz werden
durch die Planung bericksichtigt. Ebenso werden die Gesichtspunkte zu ,Dennoch-
Storfallen” sowie zur Flugsicherheit durch die Planung berticksichtigt.

Den Bedenken tber die fu3laufige ErschlieBung an die Elisabeth-Langgasser-Stral3e
wird nicht gefolgt.

Den Bedenken uber Beeintrachtigen der Parksituation, der Flugsicherheit,der Einfi-
gung des Vorhabens in die Umgebung sowie zur Beanspruchung von Freiraum und
Boden wird nicht gefolgt.
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/A7 V 40/1_3(2): Stellungnahme_07
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Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Zu 1. Grundséatzliches:

Bei dem Bauvorhaben handelst es sich um kein Internat, sondern um ein Wohnheim.
Das Vorhaben dient der dauerhaften Wohnunterbringung und Betreuung junger
Sportler*innen. Ergdnzend sind u. a. Nutzungsrdume fur Besprechungen, Hausauf-
gabenbetreuung, Verwaltung und Versorgung Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Da
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es sich vornehmlich um eine Wohnnutzung handelt, ist eine Einfligung in die Umge-
bung aus nutzungsbezogener Sicht gegeben.

Bezuglich der Bedenken Uber die Dimension des Vorhabens wird darauf hingewie-
sen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitare vergleichbarer baulicher
Hohe befinden, sodass eine Einfiigung in die Umgebung grundsatzlich gegeben ist.
Fur das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Hohe (Gebaudeober-
kante) von bis zu 8,27 m Uber dem Gelandeniveau vorgesehen. Fir den Uberwiegen-
den Teil ist lediglich eine H6he von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens mdglichst
zu reduzieren. Die absolute Hohe des geplanten Gebaudes ist somit nur geringfugig
hoher als die der umliegenden Wohngebaude mit Pult- oder Satteldach. Die anlie-
gende Kindertagesstatte Léwenburg weist zudem eine hohere Gebéaudeoberkante
tber Normalh6hennull als das Vorhaben auf.

Demnach wird durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pult-
dach die effiziente Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40
Personen gewabhrleistet.

Bei der Flache im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie auch der weiteren
Flache zwischen Kurtekottenweg, Elisabeth-Langgéasser-Str. und Kita Lowenburg
handelt es sich nicht um ein Naherholungsgebiet. Das Plangebiet ist unbebaut und
wurde bis vor wenigen Jahren landwirtschaftlich genutzt. Gegenwartig ist die Flache
als Ruderalflache/Kulturbrache zu bezeichnen.. Die ,6ffentliche” Nutzung wird vom
Eigentimer geduldet. Bislang besteht der Nutzen der Flache jedoch primér als
Durchgangsort, zum Beispiel durch Spaziergehende. Der Vorhabentrager erméglicht
auch kunftig eine Wegeverbindung tber das private Grundsttck.

Zu 2. Industriestandort mit Seveso-Bereichen/Sicherheit:

Das Gesamtstadtische Gutachten der Stadt Leverkusen, Erstellung eines Konzeptes
fur die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des 8§ 50 BImSchG und Artikel 12 der Se-
veso-lI-Richtlinie, wurde durch den TUV Rheinland erarbeitet und 2015 beschlossen
(Vorlage Nr. 2015/0666). Das Gutachten dient als verbindliche Entscheidungsgrund-
lage, um Anforderungen der Seveso-II-Richtlinie in der Stadt Leverkusen umzuset-
zen. Das Gutachten ist somit gemald 8 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB im Rahmen der Bau-
leitplanung zu berlcksichtigen.

Das Hauptziel der Seveso-II-Richtlinie ist die Schaffung eines hohen Sicherheitsstan-
dards an den Anlagen der Emittenten und damit die Vermeidung von schweren Un-
fallen durch Storfallbetriebe sowie die Begrenzung méglicher Folgen eines Unfalles.
Weiterhin soll das Seveso-II-Gutachten als Planungs- und Entscheidungsgrundlage
bzw. als Abwéagungsmaterial fur Planverfahren dienen, damit eine nachhaltige Stadt-
entwicklung innerhalb der historisch gewachsenen Gemengelage unter Beriicksichti-
gung der Abstandseinhaltung gelingen kann.

Fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ | wurde ein Seveso Sicherheits-
und MalRnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Der westliche Bereich des
Vorhabens befindet sich innerhalb der Planungszone 2. Dieser Bereich umfasst den
Vorplatz, die Zufahrt und umliegende Bereiche der Aul3enbereiche. Der dstliche Be-
reich, welcher fur sensible Wohnnutzungen vorgesehen ist, befindet sich vollstandig
aulRerhalb der Planungszone 2. Demnach sind fur diesen Bereich keine baulichen,
technischen oder organisatorischen Schutzmal3hahmen am Geb&aude vorgesehen.
Dennoch wurden in dem Konzept MalRhahmen und Vorkehrungen fur den Fall eines

47



“Dennoch-Stérfalls” entwickelt. Die Malinahmen und Vorkehrungen differenzieren
sich in die Kategorien technische und organisatorische SchutzmaflRnahmen. Dem-
nach wird der Vorplatz des Wohnheims durch Erweiterung der bestehenden akusti-
schen Alarmierungsanlage der Kita-Lowenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die
im Alarmierungsfall einen akustischen Warnton senden. Die bestehende Alarmie-
rungsanlage der westlich angrenzenden KiTa Lowenburg verfligt Uber eine direkte
Anbindung an die Zentrale Warnanlage der Sicherheitszentrale des Chemparks. Die
zentrale Warnanlage wird bei Ereignissen mit moglichen Auf3enwirkungen direkt von
der Sicherheitszentrale aktiviert. Mit der Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann
erganzend zu dem Grundsttck der KiTa Lowenburg ein akustischer Warnton und/
oder optischer Melder (Warnleuchte) direkt ausgelost und die Menschen auf dem
Vorplatz alarmiert werden.

Die Bedenken uber die Flugsicherheit werden zur Kenntnis genommen. Die Beden-
ken, dass das Vorhaben in geringer Entfernung zum Flugplatz errichtet wird, werden
zur Kenntnis genommen. Starts und Landungen des Flugplatzes finden gemal der
Ausrichtung der Start- und Landebahn in den Richtungen 150° und 330° statt. Der
Uberwiegende Teil der Starts erfolgt gemald Aussage eines Vertreters des Flugplat-
zes in sudlicher Richtung 330° (Sud-Ost). Nérdlich des Kurtekottenwegs variiert die
Hohe der Flugzeuge je nach Windverhéltnissen zwischen ,wenigen 10 m*“ bis zu
,deutlich mehr als 100 m“. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Uberflug des
Wohngebiets aufgrund von Vorgaben tber einen 30°-Schlenker in Richtung Bayer-
werk in der Regel vermieden.

Direkte Uberfluge des Geb&udes stellen eine Ausnahme dar. Dementsprechend ist
nicht davon auszugehen, dass die Gefahren im Vergleich zur angrenzenden Kinder-
tagesstatte oder zur benachbarten Wohnbebauung héher sind.

Eine Beurteilung zur Flugsicherheit erfolgte im Planverfahren durch die zustandige
Behorde der Bezirksregierung Dusseldorf, Dezernat 26. Hierbei wurden keine Beden-
ken hinsichtlich der Lage sowie zu der geplanten Hohe des Gebaudes geauf3ert. Um
die Flugsicherheit hinsichtlich der Hohe zu gewéhrleisten, wurden im Bebauungsplan
eine maximale Gebaudehothe festgesetzt sowie Hinweise zu Baukranen wahrend der
Bauphase mit aufgenommen. Insgesamt wurde somit den Belangen der Flugsicher-
heit entsprochen.

Zu 3. Alternativstandorte mit minimalen Eingriffen in die Natur und weiteren Vorteilen:
Das Hotel Lindner ist fir eine dauerhafte Wohnunterbringung von jugendlichen
Sportler*innen ungeeignet. Aufgrund der unmittelbaren Néhe zur (heranriickenden)
Autobahn 1 sind zu hohe Larmimmissionen fir eine Wohnnutzung jugendlicher
Sportler*innen zu erwarten. Zusatzlich handelt es sich bei den Zimmern Uberwiegend
um Nordausrichtung.

Der vorgeschlagene Standort des ehemaligen Carl-Duisberg-Bads schadet aufgrund

der unmittelbaren Lage am Chempark aus. Neben der Lage am Storfallgebiet gemaf
Seveso-Schutzkonzept auch aus Schallschutzgriinden (Nahe zur B8, Industrie) in ho-
hem Mal3e ungeeignet.

Die Flache sudlich hinter der Brache der Kita Weltentdecker befindet sich innerhalb
der Seveso-Schutzzone-Il. Eine Neuerrichtung eines Wohngebaudes ist somit nur
eingeschrankt moglich. Zusatzlich ware auch bei dieser Nutzung ein Eingriff in den
AulRenbereich und wirde damit auch den Darstellungen des gultigen Flachennut-
zungsplans widersprechen.
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Das Gelande neben der Currenta-Wetterstation am Kurtekottenweg ist aufgrund des
fehlenden Zusammenhangs zum Siedlungskérper ausgeschlossen und nicht mit den
Zielen des Flachennutzungsplans vereinbar. Durch die Errichtung eines Wohngebau-
des wiirde an diesem Standort ein Eingriff in den AuRenbereich nach § 35 BauGB er-
folgen, welcher nicht zulassig ware. Damit wirde es zu einer Zersiedlung der Land-
schaft kommen. Zugleich wére eine Einschrankung der 6kologischen Funktionen der
bestehenden Ausgleichsflache Binnendiine maoglich.

Auf dem Gebiet der Bullenwiese in Schlebusch befindet sich gegenwartig keine un-
bebaute Potenzialflache. Da in dem Gebiet zum aktuellen Zeitpunkt keine Informatio-
nen Uber ungenutzte Flachen bestehen, besteht fur diesen Standort keine adaquate
Standortalternative. Fur diesen Bereich existiert bereits eine Planung, die dem Vor-
haben des ,Haus der Talente* entgegensteht.

Der Standort des Schwimmbads Auermuhle ist gegenwartig mit Flichtlingsunterktnf-
ten genutzt. Aufgrund der mangelnden Alternativen der Unterbringung besteht hierfur
gegenwartig kein Alternativstandort. Aufgrund der aktuellen globalen Krisen (Kriege,
Klimawandel etc.) ist nicht absehbar, dass der Standort in kurz- bis mittelfristiger Per-
spektive anderweitig verfligbar wird. Eine Grundsticksverfugbarkeit fur eine Vorha-
benplanung ist daher nicht gegeben. Dieser Standort bietet zudem sowohl Wohnfla-
chenpotential als auch Erweiterungsflachenpotential fiir die Stadt Leverkusen, sollte
dieser Standort in Zukunft verfiigbar sein. Potentielle gefragte Nutzungen waren in
dieser Lage z.B. eine Kita oder ein Altenwohnheim. Ebenfalls konnte diese Flache
aufgrund der Nahe zum Klinikum Leverkusen fur gesundheitsaffine Nutzungen in-
frage kommen. Zusétzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Flache im gultigen Fla-
chennutzungsplan als Grinflache dargestellt ist.

Zu 4. Erscheinungsbild der Landschaft im Leverkusener Siiden:

Die angrenzenden Wohngebaude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur ein-
deutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. Stadtebaulich
fugt sich der Baukorper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da dieser in den bis-
her unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-Langgéasser-Stralie
im Osten und des Solitargebaudes der Kita Lowenburg im Westen platziert wird und
somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert.

Fur das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Hohe (Gebaudeober-
kante) von bis zu 8,27 m Uber dem Gelandeniveau vorgesehen. Fir den tUberwiegen-
den Teil ist lediglich eine H6he von max. 6,52 m geplant. Die absolute Hohe des ge-
planten Geb&udes ist somit nur geringfugig hdher als die der umliegenden Wohnge-
baude mit Pult- oder Satteldach. Die anliegende Kindertagesstatte Léwenburg weist
zudem eine noch héhere Gebaudeoberkante Gber Normalhdéhennull als das Vorha-
ben auf.

Die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach fihrt zu einer effi-
zienten Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen in-
nerhalb der mit Baugrenzen festgesetzten Bauflache. Insgesamt wird durch die kom-
pakte Bauweise in Verbindung mit der geplanten Geschossigkeit, die zur Umsetzung
des erforderlichen Raumprogramms vorgesehen ist, die Versiegelung des Grund-
stucks auf ein vertretbares Mal3 beschrankt.
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Es wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitare be-
finden, so dass aus der Gesamtperspektive der Ortlichkeit ein Einfligen in die Umge-
bung gegeben ist. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelge-
baude, welche sich mutmallich besser in die (Wohn-)Umgebung einfiigen wurden,
bestehen die Vorteile der geplanten Gebaudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten 6kologischer Zwecke (Bepflanzung, Ver-
sickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur
Wohnbebauung genutzt werden kdnnen.

Aufgrund der solitdren Anordnung bietet die kompakte Form des geplanten Gebau-
des die Moglichkeit, westlich und dstlich des Gebaudes Sichtachsen bzw. 6kologisch
wirksame Verbindungen zum Landschaftsraum auszubilden.

Der Umweltbericht des vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellt dar, dass die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild erheblich sind, diese jedoch in ihrer Wirkung
zu relativieren sind.

Zu 5 Ausgleichsflachen:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist so gefasst, dass sich sowohl das Vor-
haben als auch die Aul3enanlagen sowie die Ausgleichsflachen innerhalb des Gel-
tungsbereiches befinden. Die Ausgleichsflachen werden im Bebauungsplan als ,Ge-
holzstreifen sowie als ,Artenreiche Mahwiese* planungsrechtlich festgesetzt. Deren
Umsetzung wird zudem im Durchflihrungsvertrag zwischen dem Vorhabentrager und
der Stadt Leverkusen qualitativ, zeitlich und finanziell vereinbart. Die Biotopwertigkeit
im Bestand sowie zum Ausgleich wurde fachgutachterlich ermittelt und wird im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan ausfuhrlich dargelegt. Dort werden die Biotoptypen
des Geltungsbereiches in Bezug auf "Bestand" (Status quo) und "Planung" quantita-
tiv dargestellt und gemald des abgestimmten Biotopwertverfahrens qualitativ bewer-
tet. Entsprechende Tabellen zeigen diese quantitativen und qualitativen Veranderun-
gen auf und werden durch Beschreibungen der Eingriffs- und Ausgleichsmal3inahmen
erganzt. Die hier angesprochene Zufahrt ist keine Ausgleichsmal3hahme und kein
Teil der Ausgleichsbilanzierung. Hierzu sind Feldgeholze und die Glatthaferwiese als
Malinahmen festgesetzt worden. Die MaRnahmen sind vollumfanglich mit der Unte-
ren Naturschutzbehdrde abgestimmt und folgen deren Bewertungsvorschlag.

Zu 6. Schaden an den angrenzenden Hausern der Bertha-von-Suttner- und
Elisabeth-Langgasser-Str.:

Die Bedenken, dass im Rahmen der Baumaflinahmen Geb&udeschéaden durch Bo-
denverdichtungsmaflnahmen entstehen, werden zur Kenntnis genommen. Die Ge-
fahr von Erschitterungen wahrend der Bauzeit ist jedoch kein Regelungsinhalt der
Bauleitplanung.

Zu 7. Ansicht aus den Garten der Bewohner der anliegenden Grundstick

Aussicht:

Ein kompakter Baukérper tragt dazu bei, die erforderliche Versiegelung des Grund-
stuickes zu begrenzen. Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzel-
gebéaude, welche sich mutmalilich besser in die (Wohn-)Umgebung einfigen wirden,
bestehen die Vorteile der geplanten Gebaudekubatur darin, dass durch die Konzen-
tration die Freianlagen effektiver zugunsten 6kologischer Mal3hahmen (Bepflanzung,
Versickerung) genutzt werden kdnnen. Auch die erforderlichen organisatorischen
und sozialraumlichen Gesichtspunkte lassen sich durch das architektonische Kon-
zept notwendigerweise bertcksichtigen.
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Die Privatsphéare der umliegenden Anwohner*innen wird durch einen ausreichenden
baulichen Abstand hinreichend gewahrt. Da ein Anspruch auf freie Aussicht in einem
Wohngebieten grundséatzlich nicht gegeben ist, lasst sich dieses aus der Bestandssi-
tuation heraus nicht ableiten. Gleichwohl wird es moéglich sein, an dem Geb&ude
auch seitlich vorbei zu schauen.

Zu 8. Larmemission:

Den Bedenken zur potenziellen Lautstarke der Jugendlichen wird nicht gefolgt.
Grundsatzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der AuRRerung tber die kiinf-
tige Larmsituation um eine Annahme handelt. Zudem ist es nicht Regelungsinhalt der
Bauleitplanung, das Freizeitverhalten der Jugendlichen zu beurteilen.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Ruhezeiten bei Nacht
durch das Padagogische Konzept und die Bindungen an Schul- und Trainingszeiten
sichergestellt werden kann. Zudem wird durch den geplanten Innenhof des Gebau-
des mit Freiflachen darauf hingewirkt, dass die Privatsphéare der umliegenden Nach-
bar*innen gewahrt bleibt und das Freizeitverhalten insbesondere im Innenbereich
stattfindet.

Die bestehende Larmimmissionsbelastung durch den Verkehr und das Gewerbe
wurde im Rahmen von Fachgutachten untersucht. Hierzu kann festgehalten werden,
dass durch das Vorhaben kein Gewerbelarm entsteht. Durch den zu erwartenden
Mehrverkehr wird keine signifikante Veranderung der Verkehrsimmissionen in den
angrenzenden Wohngebieten erwartet. Um die Auswirkungen von Verkehrsimmissio-
nen auf die vorhandene Wohnbebauung gering zu halten, wurde die Erschlie3ung
des Wohnheims Uber den Kurtekottenweg vorgesehen. Somit wurde eine Verande-
rung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgasser-Stral3e und der Bertha-
von-Suttner-Straf3e einschliel3lich der Lage des Park- und Wendeparkplatzes zur be-
nachbarten Wohnbebauung planerisch bertcksichtigt.

Zu 9. Natur:

Die Ausfuhrungen werden zur Kenntnis genommen. Die im Planverfahren erforder-
lich Artenschutzprufung wurde fachlich fundiert und sachlich richtig erstellt. Die Arten-
schutzprufung bertcksichtigt die sogenannten ,planungsrelevanten Arten“. Dabei
handelt es sich um eine naturschutzfachlich begrindete Auswahl der Lanuv (Landes-
anstalt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) unter Berticksichtigung der-
jenigen FFH Anhang-IV-Arten und européischen Vogelarten, die bei einer Arten-
schutzprufung (ASP) zu bearbeiten sind.

Da bei einem Planvorhaben nicht alle planungsrelevanten Tiergruppen in Frage kom-
men, wird der Untersuchungsumfang mit der zustandigen Behérde — hier: Stadt Le-
verkusen, Untere Naturschutzbehérde — im Hinblick auf Methode und Umfang abge-
stimmit.

Fur das Planvorhaben wurden festgelegt: 3-malige frihmorgendliche Begehung zur
Erfassung der Vogel; 1-malige nachtliche Begehung zur aktiven Erfassung der Fle-
dermause sowie passive Langzeiterfassung tiber 3 Horchboxen (eingesetzt wurden
allerdings 6 Horchboxen); 1-malige Begehung zur Uberpriifung auf Reptilien (Zaunei-
dechse); Zufallsbeobachtungen von Reptilien und Amphibien wahrend aller Bege-
hungen.

Es hat also eine mehrfache Begehung stattgefunden, die auch in der Artenschutzpru-
fung beschrieben wird. Wahrend dieser Begehung wurden der Rotfuchs und die Erd-
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krote erfasst, sowie zu diesem wie auch weiteren Zeitpunkten die Wildkaninchen re-
gistriert. Alle diese Arten werden in der Artenschutzprifung benannt, sind aber nicht
planungsrelevant.

In den Garten finden sich weitere tag- und nachtaktive Tiere des Siedlungsraums, die
allerdings auch nicht zu den Arten zahlen, die im Rahmen einer Artenschutzprifung
zu untersuchen sind.

Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die AuRerungen hinsichtlich des Standortes, zum Gebaudekdrper sowie dem Aus-
gleichskonzept werden nicht geteilt. Die klimatischen sowie die relevanten Gesichts-
punkte zum Artenschutz werden durch die Planung bertcksichtigt. Ebenso werden
die Gesichtspunkte zu ,Dennoch-Storfallen”, zu Immissionen sowie zur Flugsicher-
heit durch die Planung bertcksichtigt.

Eine Prufung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht hin-

sichtlich des gewahlten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur Verfi-
gung.
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II/A 8 V 40/1_3(2): Stellungnahme_08

Levarkusen, can ta L diTis

Stadt Leverkusen-Opladen
Der Oberbirgesmeister
Friedrich-Ebert-Platr 1
Postfach 10 11 40

31311 Leverkusen

FAX: D214 408 - 11004

Einwendungen pegen den vorlabenberogenen Bebasungsplan V4001  Wiesdor-Wabnbeim
rwinchen Clisabeth-Langgiser-Strale; Hurtekottenweg und Bertha-von-Sutiner-Sraka”

Higr

Emeyte Offenlang

Sehr geahrie Daman ungd Hemmen,
Hiermit werden form- wund fristgerecht  Ciesendungen  gegen  den  worhabenbezoganen

Bebauungspian v 40 Wiesdorf-Wahnheirm swischen Elisabath-Langgisser-Strafe, Kurtekottenweg
wid Bertha-ven-Suttner-5rake” im Rehmen der ermeuten Offenlage erhoben

Begnindung:
0.

Oiz im Rahmen der ersten COffenlage getdtipten Eivwendungen werden vellumfanglich
aufrecheerhalten.

nibesondere darf im Rahmen der aweilen Offenlage ausdribcklich gerigt wenden, dass die
-"Iar',lngs..;'lte-rlaj:ﬁn uber den o.g. Bebauungsplan nicht bre nicht vollstandig insbesondere &
digitaler Form Sffentlich zugdnghich gemacht worden sind

Die i Rahmen der erneuten Offenlage vargelegten Planungen sebhen nochmals Verschlechterungen
der uripringlichen Plarungen wor

Die Verkebraandienung sall nunmehr uber elne separmbe Wiegetuhrung voOrge normimen wsnden.

Gies fitrt zu elner zusitzlichen Versiegelung und Zeschneidung won Matur und Landschaf? Sowie 2u
Kanflikten mil dem Hol- und Bringverkehr der banachbarman Tagesasinmchiungen fir Kinder,

Dar in der “Worlage angefihrie Durchilfwungsesrtg rwischen der Stadt Leserbusen und oer
Varhabentrdgerin liegt den Unierlagen awch nichi in eimam Ertwseurf heai
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Auch diese Vorgehensweise muss an dieser stelle ausdriicklich gerligt werden.

Weiterhin wird in -den Unterlagen ausgefiihrt, dass nicht unwesentliche Teile des Plangebiets
innerhalb der Seveso-Schutzzone liegen.

sichere und gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse kbnnen demnach ebenso wenig wie sichere und
gesunde Aufenthaltsrdume insbesondere im Freien garantiert werdern.

1.

Der unbestrittene Eingriff in Natur und Landschaft ist nicht notwendig und erforderlich.

Er kann zudem nicht In gebotenem Mafe an Ort und Stelle ausgeglichen werden.

Das avisierte Grundstiick ist verkehrlich unterdurchschnittlich an den OPNV angeschlossen.

Es handelt sich zudem um einen gesamtstddtisch nicht integrierten Standort zur Errichtung einer
lugendeinrichtung in einem aligemeinen bzw. faktisch relnen Wohngebiet.

Die Mabilitit der jungen Mgnschen durch den MIV kann altersbedingt nicht \{orau_r‘gesetzt werden
b2w. solite aufgrund des bestehenden Mohbilitdtskonzeptes der Stadt Leverkusen nicht begiinstigt
werden.

2.

Der avisierte Standort ist durch den naheliegenden Motorsportflughafen, den Willy-Brandt-Ring, die
BAB 3 sowie die Personenzugstrecke Kdln Diisseldorf sowie die angrenzenden Kindergdrten mit
gntsprechenden Auflenflichen sowie die neue Hauptfeuerwache der Stadt Leverkusen stark

iErmvorbelastet.

Die Lirmgrenzwerte kinnen insbesondere nachts bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht
eingehalten werden.

Gesunde Wohn- und Schlafverhlitnisse kdnnen demnach nicht gewdhrleistet werden.

Die Lirmgrenzwerte sind an dem faktischen Reinen Wohngebiet und hicht an ginem Mischgebiet zu
orientieren.

Der vorgesehene Baukdrper kann nach derzeitigen realistischen Planungen ausschlieBlich {iber die
Elisabeth-Langgasser-Strafie ( stichstrafe ) erschlossen werden.

Eine ausreichend sichere und sozialvertrdgliche ErschlieBung des Plangebiets ist somit nicht
sichergestelit.

4|

Das geplante Wohnheim befindet sich zudem in unmittelbarer Ndhe pines Gefahrstoffbetriebes
{ Cherniepark Leverkusen ). .

Es ist nicht davon auszugehen, dass die diesbeziglichen Achtungsabstande nach den maRgeblichen
Seveso-Richtiinien eingehalten werden kinnen.-



Es kann weiterhin nicht nachvollzogen werden, wie die bereits errichteten Tageseinrichtungen fiir
Kinder der Firmen Bayer und Lanxess mit entsprechend groRziigig gestalteten AuRenanlagen nach
den Seveso-Schutzrichtlinien rechtskanform haben genehmigt werden kdnnen.

5.

Das Plangebiet wird von den Gutachtern selbst als vulnerabel erachtet.

Es ist betroffen von Hitzeaufstauungen durch das angrenzende Gewerbegebiet Kurtekotten { Audi-
Zentrum und Seat-Zentrum, Parkpldtze und neue Hauptfeuerwache der Stadt Leverkusen ) sowie die
umliegenden versiegelten Flichen.

Zudem handelt es sich um einen alten Rheinarm mit entsprechenden Flutmulden und ist demnach
von Starkregen- und Haochwasserereignissen {iberdurchschnittlich betroffenen.

Das Gebiet liegt zudem in einer Erdbebengefahrenzone.

6.

Innerhalb des Plangebiets liegt eine der letzten Binnendiinen von Leverkusen.
Sie ist grundsatzlich Rickzugsort fir zahlreiche Amphiblen- und Reptilienarten.

Dass hier nach den gutachterlichen Ausfiihrungen in der Nahe des Plangebiets nur gine Krate und
eine Zauneidechse gesichtet worden sein soll, erscheint fachwissenschaftlich nicht plausibel.

Als Grund der Vergramung wird hier eine unmittelbare Ndhe zum Slediungsraum ( Wohngebiet } mit
entsprechenden Hundefreilaufflachen angegeben.

Inwieweit unter derart beschriebenen Voraussetzungen die Etablierung einer Ausgleichsflache in
unmittelbarer Nahe zum Plangebiet mit dem Ziel der Ansiedlung einer umfangreichen
Zauneidechsenpopulation gelingen soll, erschlieft sich nachhaltig nicht.

7

Der Eingriff in Natur, Landschaft und Umwelt an dieser Stelle ist weder notwendig.noch erforderlich
noch geeignet und somit im Ergebnis nicht verh&ltnismdRig

Wesentlich geeigneter fiir die Ansiedlung junger Menschen wére der urbane Raum in den Zentren
von Leverkusen wie Leverkusen-Wiesdorf und Leverkusen-Opladen.

in Leverkusen-Wiestdorf entstehen Entwicklungsfreiraume auf dem ehemaligen Postgeldnde, wo
ohnehin Hotel- und Apartmentrdume geschaffen werden sollen.

Weitarhin béten sich Flichen auf der ehemaligen City € und in den Luminaden in der FuBgangerzone
von Leverkusen-Wiesdorf oder in unmittelbarer Nahe am Kinopolis an der wéhlerstrafie in
Leverkusen- Wiesdorf an.

Die unmittelbare N#he zu Einkaufs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die hervorragende
Erreichbarkeit des OPNV durch naheliegenden Bahnhof und Busbahnhof pradestiniert diese

Standorte.
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Noch giinstiger ‘stellt sich zudem der Bau eines Jugendwohnheims in Leverkusen-Opladen in
uﬁmittelbarer Nihe zum Sportgymnasium der Landrat “Lukas -Schule dar.

Auch hier wire eine unmittelbare Nihe zu Freizeit- und Kulturginrichtungen sowie zahlreiche
Einkaufsmoglichkeiten gegeben.

Ausreichend Baufelder stinden zudem in der Neuen Bahnstadt West in unmittelbarer Nihe zum
Bahnhof und Busbahnhof Leverkusen-QOpladen zur Verfigung.

Der Kurtekotten dient mit seinen unmittelbar angrenzenden ehemaligen Kiesgruben als
Kaltluftenistehungszone flir Leverkusen-Wiesdorf.

Er dient gleichsam durch seine sandigen und mageren Bdden als Riickzugsgebiet filr zahlreiche Tier-
und Vogelarten.

Eine weitere Bebauung und Versiegelung kénnen die o.g. Funktionen nicht sichern, wiederherstellen

ader gar kompensieren.
Der Standort ist daher insgesamt als nicht geeignet zu verwerfen.

Weiter Sachvortrag darf sich bereits zum g2gS nwirtigen Zeitpunkt ausdrilcklich vorbehalten werden.

Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Zu 0.:

Aufrechterhaltung bereits getétigter Einwendungen

Die angefuhrten Anregungen/Einwendungen werden bzw. wurden in der Abwagung
zum Vorentwurf behandelt.

Unvollstandigkeit der verdffentlichten Planunterlagen/Durchfihrungsvertrag®:

Im Zeitraum der 6ffentlichen Auslegung erfolgte auf der Internetseite der Stadt Lever-
kusen eine Verlinkung zur Beschlussvorlage Nr. 2024/2905. Hiertber standen samtli-
che Dokumente, Gutachten und Unterlagen des Bebauungsplans zur Einsicht zur
Verfiigung.

Soweit hier der Durchfihrungsvertrag zwischen der Stadt Leverkusen und der Vorha-
bentragerin gemeint ist, handelt es sich nicht um eine Unvollstandigkeit, da der
Durchfiihrungsvertrag kein Bestandteil des Bebauungsplans und somit der zu verof-
fentlichenden Unterlagen ist.

Verschlechterungen der urspringlichen Planungen:

Die Grundstiicksflachen des geplanten Wohngebaudes bzw. Baugebiets liegen nicht
unmittelbar der offentlichen StraRenverkehrsflache Kurtekottenweg und werden
deshalb tber die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ,Privatweg"” verkehr-
lich an diese angebunden. Die neuversiegelte Flache durch die Erschliel3ung an den
Kurtekottenweg wird dabei auf das zwingend erforderliche Mal3 beschrankt.
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Die geplante Art der ErschlieRung wurde im Entwurf beibehalten und hat sich gegen-
Uber der Vorentwurfsplanung nicht grundsatzlich geandert. Somit lassen sich hier-
aus, aus Sicht der Verwaltung, auch keine ,Verschlechterungen der urspringlichen
Planungen® ableiten lassen.

Die aufgefuihrten Bedenken hinsichtlich einer héheren Versiegelung durch die Er-
schlielung Uber den Kurtekottenweg werden im Kontext des Gesamtvorhabens als
vertretbar und verhaltnismaRig bewertet.

Zerschneidung von Natur und Landschatt:

Um einen zusammenhangenden Landschaftsraum zu bertcksichtigen, wurde die zur
ErschlieRung des Vorhabens notwendige Zuwegung entlang des Grundsiicksverlaufs
des westlich benachbarten Kita-Gelandes angeordnet. Die geplante Erschlie3ung er-
folgt Uber einen Privatweg, der parallel in 20 Meter Entfernung zum benachbarten
Grundstiick der Kindertagesstatte verlauft. Ostlich dieses Weges beginnt die im Be-
bauungsplan festgelegte grof3sraumige Ausgleichsflache, die sich im weiteren an die
vorhandenen Freiflachen anschliel3t. Einer ,Zerschneidung von Natur und Land-
schaft” wird durch die Anordnung des Weges vermieden. Die 20 m breite Grunflache
zwischen Kita-Gelande und ErschlieBungsweg ist als gestalterische und eine zur Kita
wahrende Abstandsflache geplant und wird griinorderisch gestaltet.

Gemall der stadtebaulichen Planung im Vorhaben- und ErschlielBungsplan wird er-
sichtlich, dass infolge der Inanspruchnahme der Ackerbrache durch das Planvorha-
ben einerseits der Anteil der teilversiegelten bis versiegelten Flache zunimmt, ande-
rerseits aber auch Gehdlzbestande und Grunflachen entwickelt werden, insbeson-
dere aber die Entwicklung einer artenreichen Mahwiese einen grof3en Flachenantell
einnimmt. Die Inanspruchnahme und Versiegelung von Flachen im Plangebiet, fihrt
zu einem (Funktions-)Verlust von Lebensraumen fur Pflanzen und Tiere.

Die geplante Kompensation in Form der Anlage einer landschaftstypischen artenrei-
chen Mahwiese wird den Verlust jedoch mehr als ausgleichen. Zudem verbleibt die
an das Plangebiet angrenzende Ruderalflache als Lebensraum. Im Rahmen des
Kompensationskonzeptes werden eine landschaftstypische, artenreiche Mahwiese
und ein begleitender Geholzstreifen entwickelt. Die mit der Planung verbundenen
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollstdndig ausgeglichen. Durch die Fest-
setzung der Kompensationsflachen wird zudem eine potenzielle Wohnbauflache ge-
maf dem gultigen Flachennutzungsplan aus der planungsrechtlichen Perspektive
entzogen. Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte haben fir die Vogelarten
und die Fledermause nur eine untergeordnete Bedeutung. Auch fir die Zaunei-
dechse stellt die Bebauung allenfalls eine geringe Beeintrachtigung dar. Die arten-
schutzrechtliche Prifung kam zu dem Ergebnis, dass mit einer Realisierung des
Planvorhabens keine der in § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgefihrten artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestande verletzt werden und somit nicht gegen die Zugriffsverbote
des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoR3en wird.

Konflikte mit Hol- und Bringverkehr der benachbarten Kindertageseinrichtungen:
Durch die Ingenieurgesellschaft fur Verkehrswesen mbH Brilon Bondizio Weiser
wurde eine Verkehrsuntersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/I
durchgefihrt, in dem das mit dem Bauvorhaben verbundene Verkehrsaufkommen
berechnet und eine insgesamt vertragliche Verkehrserschlie3ung nachgewiesen
wird. GemalR dem Betriebskonzept ist fur das Wohnheim nur ein sehr geringes zu-
satzliches Verkehrsaufkommen von etwa 30 Kfz/Tag wochentags bzw. 52 Kfz/Tag
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am Wochenende zu erwarten. Hauptséchlich besteht dieses Verkehrsaufkommen
durch die Betreuer:innen und Fahrtdienste der Sportler:innen am Nachmittag.
Hinsichtlich der beabsichtigten Verkehrsfiihrung zeigt die Verkehrsuntersuchung Vor-
habenbezogener Bebauungsplan V40/1 ,Wiesdorf — Wohnheim zwischen Elisabeth-
Langgasser-Stral3e, Kurtekottenweg und Bertha-Von- Suttner-Strafl3e” in Leverkusen
der Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH Brilon Bondizio Weiser (Juni 2024)
auf, dass die verkehrliche Erschlie3ung des geplanten Wohnheims ,Haus der Ta-
lente” mit einer direkten Anbindung an den Kurtekottenweg insgesamt die beste LO-
sung darstellt:

»(-..),Der mit dem Wohnheim verbundene Verkehr entsteht zum einen durch die Be-
schaftigten/Betreuer und zum anderen durch den Fahrdienst (Bullis), mit dem die
Sportler*innen zwischen Wohnheim und den Sportanlagen (Leistungszentrum) pen-
deln. Die Wege zu den benachbarten Schulen sollen weitestgehend zu Ful3, mit dem
Rad oder mit dem Bus zurtickgelegt werden. Am Wochenende kommen auch Besu-
cherverkehre (z.B. Eltern) hinzu. (...) Der Architektenentwurf sieht eine westliche
Ausrichtung des Gebaudekomplexes und der Verkehrsflachen inkl. der Stellplatze
vor. Unter Bertcksichtigung der Gelandetopographie sollte die Ein- und Ausfahrt auf
der Sudseite des Grundstiicks angelegt werden. Sudlich des Grundstiicks befindet
sich eine Ausgleichflache, die von dem zukinftigen ErschlieRungsweg so gering wie
maoglich Gberbaut werden darf. In der aktuellen Planungsphase wurde dazu ein Tras-
senverlauf entwickelt, der sich an der Grundstticksgrenze der benachbarten KITA L6-
wenburg orientiert und in einem geringen Abstand gradlinig auf den Kurtekottenweg
zulauft. Die Zuwegung ist mit einer Breite zwischen 3,50 m und 5,50 m herzustellen.
Aufgrund der geringen Verkehrsfrequenzen ist eine durchgéngige Breite fur den Be-
gegnungsfall (5,50 m) nicht erforderlich, dennoch sollten kleine Ausweichstellen an-
gelegt werden. Die Anbindung des ErschlieBungsweges an den Kurtekottenweg ist
aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens als vorfahrtgeregelte Einmindung
maoglich. Zur Sicherstellung der ful3laufigen ErschlieBung muss der vorhandene Geh-
weg auf der Nordseite des Kurtekottenwegs bis zur zukinftigen Anbindung des
Wohnheims fortgefuhrt werden. Derzeit endet der befestigte Gehweg im Bereich der
KITA Lowenburg (...)."

Aufgrund des insgesamt zu erwartenden, geringen Verkehrsaufkommens werden
Konflikte mit dem Hol- und Bringverkehr der benachbarten Kindertagesstatten nicht
erwartet.

Seveso-Schutzzone:

Fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ | wurde ein Seveso Sicherheits-
und MalRnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Anlass hierfir ist die Lage
des Plangebietes, welches sich in der Peripherie des Chemparks Leverkusen befin-
det und somit dem gesamtstadtischen Gutachten der Stadt Leverkusen zur Erstel-
lung eines Konzeptes fir die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG
und Artikel 12 der Seveso-IlI-Richtlinie (Seveso-ll-Konzept der Stadt Leverkusen) zu-
zuordnen ist. Ausschlaggebend fur die Beurteilung hinsichtlich der Storfallthematik ist
die maximale Anzahl an Personen, die sich zeitgleich innerhalb der Planungszone 2
aufhalten. In Bezug auf das Vorhaben betrifft dies lediglich die westlichen Au3enan-
lagen, da sich das Geb&ude selbst aul3erhalb der Planungszone 2 befindet.

Es ist davon auszugehen, dass die Sportler*innen in der Regel in Kleingruppen zu
unterschiedlichen Zeiten mit Sammeltransportern zu den Sportstatten gefahren wer-
den. Darlber hinaus ist im Aul3enbereich innerhalb der Planungszone 2 nicht mit
Versammlungen zu rechnen. Aufgrund der dennoch bestehenden Betroffenheit des
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innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs wurde ein Mal3hahmen- und Si-
cherheitskonzept zur Minderung der Folgen von ,Dennoch-Storfallen” erarbeitet, wel-
ches Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sowie der vorgesehenen Nutzungs-
konzepts wird.

Die MalRnahmen und Vorkehrungen differenzieren sich in die Kategorien technische
und organisatorische Schutzmaflinahmen. Demnach wird der Vorplatz des Wohn-
heims durch Erweiterung der bestehenden akustischen Alarmierungsanlage der Kita-
Léwenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die im Alarmierungsfall einen akusti-
schen Warnton senden. Die bestehende Alarmierungsanlage der westlich angren-
zenden KiTa Léwenburg verfugt Gber eine direkte Anbindung an die Zentrale Warn-
anlage der Sicherheitszentrale des Chemparks. Die zentrale Warnanlage wird bei Er-
eignissen mit moglichen AuRenwirkungen direkt von der Sicherheitszentrale aktiviert.
Mit der Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann ergdnzend zu dem Grundstiick
der KiTa Léwenburg ein akustischer Warnton und/ oder optischer Melder (Warn-
leuchte) direkt ausgel6dst und die Menschen auf dem Vorplatz alarmiert werden.

Die Situation, dass sich Aul3enbereichsflachen des Vorhabens innerhalb der Pla-
nungszone 2 gemal’ Seveso-lI-Konzept befinden, wird somit durch die Planung be-
ricksichtigt.

Zul.:

Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims fur junge Sportler*innen ist das
Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bisher un-
bebaute Flache korrespondiert mit dem gultigen Flachennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen, der hier Wohnbauflache darstellt.

Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff wird innerhalb des Geltungsbereiches
des Bebauungsplans sowie auch angrenzend an diesen durch Mal3hahmen zum
Ausgleich (u.a. Anlage einer artenreichen Mahwiese, Anlage von Geholzflachen) voll-
standig kompensiert.

Das Vorhaben ist nicht vergleichbar mit einer sozialen Jugendeinrichtung, sondern
stellt eine eigenstéandige Wohnform dar, die sich in die bauliche Struktur der Umge-
bung integriert.

Die Mobilitat der Bewohner kann eigenstandig angenommen werden. Grundsatzlich
ist die Anbindung an das regionale Busnetz sowie an den Uberregionalen Bahnver-
kehr gegeben und kann per Ful3, Rad oder Roller giinstig erreicht werden.

Zu2.:

Die Bedenken, dass bei dem Vorhaben durch Larmvorbelastung gesunde Wohnver-
haltnisse sichergestellt werden missen, wurde im Bebauungsplanverfahren betrach-
tet. Aufgrund der bestehenden Larmvorbelastung wurden zwei schalltechnische Gut-
achten erarbeitet, welche die Belastung ermittelt haben und darauf aufbauend ent-
sprechende Malinahmen empfehlen. Den Bedenken wird aus den nachfolgenden
Grinden nicht gefolgt:

Das Vorhaben grenzt an einen durch den Willy-Brandt-Ring, die Edith-Weyde-Stral3e
und den Mutzbach abgegrenzten Siedlungskdrper. Innerhalb dessen befinden sich
unter anderem eine Tankstelle sowie mehrere Anlagen fir soziale Zwecke. Somit
entspricht das Gebiet nicht einem reinen Wohngebiet gemal § 3 BauNVO, sondern
einem Allgemeinen Wohngebiet gemal § 4 BauNVO.

59



Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass die DIN 18005 nicht wie behauptet, Larm-
grenzwerte, sondern Orientierungswerte angibt. Die TA Larm stellt Immissionsricht-
werte dar. Diese kdnnen im Rahmen der planerischen Abwagung unter bestimmten
Umstanden tberwunden werden.

Die schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslarm wurde durch das Ingenieur-
biro Brilon, Bondzio, Weiser - Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH durch-
gefuhrt.

Das Gutachten stellt dar, dass bereits im Analysefall tags und nachts die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 an den meisten Immissionsorten im Tages- und Nacht-
zeitraum Uberschritten sind. Die durch das Vorhaben erzeugte Steigerung der Schal-
limmissionen ist jedoch geringfligig, sodass keine wahrnehmbare Erhéhung der Im-
missionen durch das Vorhaben zu erwarten ist. Insbesondere im Nachtzeitraum sind
keine zusatzlichen Fahrten zu erwarten. Lediglich durch Reflexionen durch das neue
Gebaude ware mit einer leichten Erhdhung der Immissionsbelastung zu rechnen.

Zum Gewerbelarm wurde durch die Currenta GmbH & Co. OHG eine schalltechni-
sche Untersuchung durchgefuhrt. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung
zum Gewerbeldarm wurden ein Beurteilungspegel an den Fassaden im Tagzeitraum
von max. 48 dB(A) sowie im Nachtzeitraum von max. 42 dB(A) festgestellt (siehe Ka-
pitel 9.3). Da es sich bei der im vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I festgesetz-
ten Nutzung ,Wohnheim flr Jungsportlersinnen* um ein Wohnheim mit dezidierter
Zweckbestimmung handelt, werden fir das Vorhaben maf3geblich die Immissions-
richtwerte fur ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA-Larm herangezogen. Die
malgeblichen Immissionsrichtwerte fiir ein Wohngebiet nach TA-Larm (Tags) von 55
dB(A) werden unterschritten. Fir den Nachtzeitraum werden an zwei der vier Immis-
sionspunkten die Richtwerte nach TA-Larm fur ein allgemeines Wohngebiet von 40
dB(A) um 2 dB(A) uberschritten. Die mit dem Vorhaben verbundene Wohnnutzung
kann hilfsweise auch als eine Nutzung betrachtet werden, die regelmafiig in einem
Mischgebiet gemaf § 6 BauNVO zulassig ware. Die Immissionsorientierungswerte
fur ein Mischgebiet von 60 db(A) (Tags) und von 45 db(A) (Nachts) gemal3 DIN
18005 werden unterschritten. Die Richtwerte der TA-Larm (Nachts) fur das Misch-
wohnen (MI) von 45 dB(A) werden um 3 dB(A) unterschritten und sind mit 42 dB(A)
zum gesunden Wohnen geeignet.

Somit liegen in dem Plangebiet in Bezug auf Wohnnutzungen keine unzumutbaren
oder gar gesundheitsschadigenden Immissionsbelastungen vor.

Da weder beim Verkehrs- noch beim Gewerbeldarm die Grenze zur der potenziellen
Gesundheitsgefahrdung erreicht wird, kann die Behauptung des Einwendenden nicht
nachvollzogen werden. Im Bebauungsplan wird die Gewahrleistung fiir gesunde
Wohn- und Schlafverhaltnisse zudem durch textliche Festsetzungen bericksichtigt.
Hierbei werden zum Larmschutz am Gebaude Festsetzungen zum bauliche Schall-
schutz gemald DIN 4109-1:2018-01 bestimmt. In diesem Zusammenhang kann dem
Bebauungsplan der maf3gebliche AuRenlarmpegel an den Aul3enbauteilen entnom-
men werden.

Zu 3..

Im Vorfeld der Planung sowie zur frithzeitigen Beteiligung erfolgte eine Betrachtung
von Verkehrsvarianten sowohl vom Kurtekottenweg als auch tber die
Elisabeth-Langgasser-Stral3e. Sowohl der verkehrliche als auch der entwasserungs-
technische Anschluss sind sowohl tiber den Kurtekottenweg als auch tber die Elisa-
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beth-Langgasser-StralRe moglich. Mit der ErschlieBungsvariante Uber den Kurte-
kottenweg wurde berlcksichtigt, in den angrenzenen Wohnbereichen die Verkehrssi-
tuation nicht mafRgeblich zu verandern. Zur technischen Erschliel3ung sowie als We-
gefuhrung bleibt eine Anbindung des Vorhabengrundstiickes an die Elisabeth-Lang-
gasserstral3e durch die Planung gewahrt.

Zu4.:

Fur den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 40/ | wurde ein Seveso Sicherheits-
und MalRnahmenkonzept durch die Bayer AG erarbeitet. Anlass hierfir ist die Lage
des Plangebietes, welches sich in der Peripherie des Chemparks Leverkusen befin-
det und somit dem gesamtstadtischen Gutachten der Stadt Leverkusen zur Erstel-
lung eines Konzeptes fur die Stadtentwicklung unter dem Aspekt des § 50 BImSchG
und Artikel 12 der Seveso-lI-Richtlinie (Seveso-I-Konzept der Stadt Leverkusen) zu-
zuordnen ist. Der westliche Bereich des Vorhabens befindet sich innerhalb der Pla-
nungszone 2. Dieser Bereich umfasst den Vorplatz, die Zufahrt und umliegende Be-
reiche der Aul3enbereiche. Der ¢stliche Bereich, welcher fir sensible Wohnnutzun-
gen vorgesehen ist, befindet sich vollstandig auRerhalb der Planungszone 2. Dem-
nach sind fur diesen Bereich keine baulichen, technischen oder organisatorischen
Schutzmaflinahmen am Gebaude vorgesehen. Dennoch wurden in dem Konzept
MaflRnahmen und Vorkehrungen fur den Fall eines “Dennoch-Storfalls” entwickelt. Die
Maflinahmen und Vorkehrungen differenzieren sich in die Kategorien technische und
organisatorische SchutzmafRnahmen. Demnach wird der Vorplatz des Wohnheims
durch Erweiterung der bestehenden akustischen Alarmierungsanlage der Kita-L6-
wenburg mit Lautsprechern ausgestattet, die im Alarmierungsfall einen akustischen
Warnton senden. Die bestehende Alarmierungsanlage der westlich angrenzenden
KiTa Lowenburg verfugt tber eine direkte Anbindung an die Zentrale Warnanlage der
Sicherheitszentrale des Chemparks. Die zentrale Warnanlage wird bei Ereignissen
mit moglichen AulRenwirkungen direkt von der Sicherheitszentrale aktiviert. Mit der
Aktivierung der Zentralen Warnanlage kann erganzend zu dem Grundstick der KiTa
Léwenburg ein akustischer Warnton und/ oder optischer Melder (Warnleuchte) direkt
ausgelost und die Menschen auf dem Vorplatz alarmiert werden.

Die Kita-Léwenburg wurde auf Basis des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans
Nr. 206/I ,Kurtekotten/FontanestrafRe“ geplant. Durch den Rat der Stadt Leverkusen
erfolgte am 15.07.2013 ein Abwagungsbeschluss. Hierbei wurde ein vom TUV-
Rheinland erstelltes Gutachten zur Berucksichtung der Storfall-Problematik mit ein-
bezogen. In zeitlicher Folge wurde die heute bestehende Kindertagesstatte ,Léwen-
burg” nach 8§ 35 BauGB genehmigt. Die im Gutachten angegebenen Sicherheitsauf-
lagen und MalRBnahmen gelten dementsprechend fur die Kita ,Lowenburg”. Dieses
betrifft die Au3enanlagen, deren Anordnung eine kurze Wegeverbindung zu dem als
Schutzraum wirksamen Hauptgebaude ermdglicht.

Zu 5:

Die Textpassage in der Begriindung, der Stadtteil Wiesdorf sei mit Blick auf negative
Klimaereignisse vulnerabel, bezieht sich nicht explizit auf den Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/1.

Durch das Kaltluftgutachten von Peutz Consult wurde festgestellt, dass durch das
Vorhaben nur geringe Auswirkungen auf das Kaltluftgeschehen zu erwarten sind.
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Das Plangebiet liegt nicht im Bereich einer Flutmulde, sondern wie unter Punkt 6. der
Einwendung vom Einwendenden selbst beschrieben wird, im Bereich einer Binnen-
dune. Die angesprochene Flutmulde verlauft etwa 100-130 m sudwestlich parallel
zum Kurtekottenweg. Das Kapitel 13.1.2 des Umweltberichts stellt in einem beigefug-
ten Plan die geologischen Verhéltnisse dar.

Des Weiteren wird im Umweltbericht Kapitel 13.1.3 die Gefahr von Hochwasser- und
Starkregenereignissen dargestellt, dort heilt es:

zZu
.Hochwassergefahren und -risiko gem. § 74 WHG
Die Auswertung der Hochwassergefahren- und der Hochwasserrisikokarten
(Land NRW https://mww.wms.nrw.de/umwelt/HW_Gefahrenkarte? -
https://www.wms.nrw.- de/umwelt/HW _Risikokarte?) zeigen, dass das Plan-
gebiet erst bei einem Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit (>HQ500 Ex-
tremhochwasser, das im Mittel deutlich seltener als alle 100 Jahre auftritt) an
seinem slidwestlichen Rand im Ubergang zur Kita Léwenburg ohne techni-
schen Hochwasserschutz auf nur wenigen Quadratmetern um 0,0-0,5 m
Uberflutet wird.”

ZUu

Lotarkregen
Die Auswertung der Starkregenkarte (Land NRW https://sgx.geodatenzent-

rum.de/wms_starkregen?) gibt ein ahnliches Bild wie die Karte der Hochwas-
sergefahren und -risiken wieder. Nur bei seltenen (100-jahrlichen Ereignissen
werden im Sudwesten des Plangebietes, an der Grenze zur Kita Lowenburg
wenige Quadratmeter um 0,0-0,5 m Uberflutet.”

Die o0.g. Ereignisse werden innerhalb des Planverfahrens betrachtet und bericksich-
tigt.

Die Bedenken, dass das Vorhaben innerhalb der Erdbebenzone 1 liegt, werden zur
Kenntnis genommen. Die Erdbebenzone 1 erstreckt sich nicht nur auf den Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sondern Gber betrachtliche Teile
des Stadtgebiets von Leverkusen, darunter die gesamte nahere Umgebung. Es lie-
gen keine Hinweise uber eine besondere Gefahr im Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans vor. Zur Beriicksichtigung des erdbebensicheren Bau-
ens wird in den textlichen Hinweisen zum Bebauungsplan auf die Erdbebenzone 1
sowie auf entsprechende DIN-Normen zum Hochbau verwiesen.

Zub6.:

Das Plangebiet ist unbebaut und wurde bis vor wenigen Jahren landwirtschaftlich ge-
nutzt. Gegenwartig ist die Flache als Ruderalflache/Kulturbrache zu bezeichnen.

Die unterhalb der Ruderalflache/Kulturbrache vorhandene Dine wurde im nordostli-
chen Abschnitt im Rahmen der AusgleichsmalRnahme zur Wohnbebauung an der Eli-
sabeth-Langgasser-Stral3e durch eine umfangliche Renaturierungsmal3nahme be-
ricksichtigt. Im Zusammenhang mit diesem Planvorhaben ist als Ausgleichsmal3-
nahme die Anlage einer artenreichen Mahwiese als landschaftstypisches Element
der hier vorkommenden sandigen Braunerde vorgesehen. Die Mal3nahme wird pla-
nungsrechtlich sowie vertraglich mit der Vorhabentragerin gesichert. Die Dine wird
also eher grol3flachig als Element wiedererlebbar und nicht verdrangt.
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Die vorgebrachte Darstellung zu Amphibien und Reptilien kann fachlich nicht besta-
tigt werden, da die notwendigen Lebensraumbestandteile fir Amphibien wie z.B.
temporéare oder dauerhafte Gewasser fehlen. Auch eine altere artenschutzrechtliche
Prifung aus dem Jahr 2012 (STADT LEVERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte
Edith-Weyde-Stral3e, Leverkusen) gibt fir das Plangebiet und dessen unmittelbarem
Umfeld keine Amphibien und ebenso auch keine Reptilien — insbesondere Zaunei-
dechse — an.

In der Artenschutzprifung wurde nicht ausgefiihrt, dass bei den Kartierungen eine
Zauneidechse gefunden worden sei. Vielmehr ist es so, dass wahrend der Begehun-
gen im Plangebiet und in der angrenzenden Ruderalflache keine Zauneidechse ge-
funden wurde. Jedoch geht die Artenschutzpriifung davon aus, dass sowohl die
Kompensationsflache stdwestlich des Kurtekottenweges wie auch die renaturierte
Dune von Zauneidechsen besiedelt wird. Die derzeitige Ruderalflache wird aber auf-
grund mehrerer Ungunstfaktoren (vgl. Ausfihrungen in der Artenschutzprifung) wohl
vornehmlich nur ,durchwandert”, um eine der beiden zuvor beschriebenen Flachen
zu erreichen.

Dass die nunmehr als ,artenreiche Mahwiese” geplante Ausgleichsmal3nahme auf-
grund der Hundefreilaufflache nicht etabliert werden kdnne, stellt sich anders dar.
In Bezug auf die Reptilien wird in der Artenschutzprifung folgende differenzierte Aus-
sage getroffen:
,2Offenbar ist in der zumeist dicht bewachsenen Flache des Flurstiicks 383
und damit auch im Plangebiet der Raumwiderstand zu hoch, so dass
Zauneidechsen allenfalls sporadisch und ggf. nach Mahd der Ruderalfla-
che zwischen der Binnendiine und der Kompensationsflache westlich des
Kurtekottenweges das Gebiet durchqueren, ohne sich lange im Gebiet
aufzuhalten. Zum anderen trifft auch fur die Eidechsen zu, was bereits bei
den Vogeln ausgefuhrt wurde: Die intensive Beunruhigung durch die Nut-
zung des Gebietes als Verbindungsweg sowie vor allem das Hunde-Aus-
fuhren mit z.T. freilaufenden Hunden haben einen sehr starken Stérungs-
effekt auch auf Reptilien.”

Die geplante Ausgleichsflache soll, &hnlich wie die renaturierte Diine, eingezaunt und
dadurch weitgehend beruhigt werden. Somit soll sich der Lebensraum als Bindeglied
zwischen der renaturierten Dine und der Kompensationsflache sidwestlich des Kur-
tekottenweges entwickeln kénnen.

Die Flache wird aber an ihrem Auf3enrand begehbar sein.

Zuli..

Der Standort bietet durch seine rdumliche Nahe zu den vorhandenen Trainingsfla-
chen des TSV Bayer 04 und von Bayer 04 Leverkusen die notwendigen Vorausset-
zungen fiur die Unterbringung der Sportlerinnen und Sportlern. Auch die Infrastruk-
turanbindung, insbesondere im 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNVO) und zu
den verschiedenen Schulformen, eignet sich fir die Ansiedlung des Wohngruppen-
Projekts. Die Grundsttcksflachen fir das Vorgahaben befinden sich zudem im Eigen-
tum bzw. in der Verfigungsberechtigung des Vorhabentragers und stellen somit ei-
nen nicht unwesentlich wirtschaftlichen Faktor dar, um das Gesamtvorhaben zu fi-
nanzieren. Da andere Standorte mit vergleichbarer Lagegunst und Flachenverfligbar-
keit nicht zur Verfigung stehen, ist die Planung fir den Vorhabentrager alternativlos.

63



Gleichwohl wurde im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans V40/I durch den Vorhabentrager eine umfassende Standortalternativenprifung
vorgenommen. Diese wurde zusammenfassend im Rahmen der Begrindung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Flachen, die aus verschiedenen
Griunden nicht zur Verfugung stehen, wurden daher nicht aufgezahit. Im Rahmen der
Begrundung der zur Offenlage gemal3 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wird die
Standortalternativenprifung jedoch erganzt. Nachfolgend werden die angeregten
Standortalternativen bewertet.

Ehemaliges Postgelénde in Wiesdorf

Das ehemalige Postgelande in Wiesdorf ist aufgrund der Insellage zwischen dem
starkbefahrenen Europaring und der Eisenbahnverbindung schalltechnisch stark vor-
belastet und zudem sozialraumlich fur eine Unterbringung jugendlicher Sportler*in-
nen ungeeignet.

City C

Der Standort der City C wird aufgrund der hochverdichteten und mischgenutzten In-
nenstadtlage fur die jungen Bewohner*innen als ungeeignet angesehen. Zum Tell
handelt es sich bei den kinftigen Bewohner*innen und Jugendliche mit erh6htem
padagogischen Bedarf sowie nicht deutschsprachigen Sportler*innen. Insofern wird
die Lage der City C als ungeeignet angesehen. Zusatzlich ist eine Grundsticksver-
fugbarkeit fur eine Vorhabenplanung nicht gegeben. Neben der Grundsticksverfig-
barkeit ist ebenfalls eine Steuerungsmoglichkeit fir eine Projektplanung nicht gege-
ben. Der Vorhabentrager ist zudem nicht in der Lage die zeitliche Umsetzung und
eine wirtschaftliche Kalkulation fir das Vorhaben auf dem Standort City C zu bestim-
men, was eine Umsetzung ausschlief3t.

N&he des Kinopolis Wdhlerstralie

Es wird davon ausgegangen, dass damit die Grinflache gegentber des Kinos ge-
meint ist. Der vorgeschlagene Standort an der WohlerstralRe wird aufgrund der hoch-
verdichteten und mischgenutzten Innenstadtlage fur die jungen Bewohner*innen als
ungeeignet angesehen. Der vorgeschlagene Standort weist insbesondere aufgrund
der Verkehrsbelastung eine hohe Immissionsvorbelastung vor.

Neben der Darstellung im Flachennutzungsplan als Grunflache scheidet der Standort
auch aufgrund der Grundstiicksgrof3e von 2.700 m2 aus.

Auch benachbarte Wohnlagen scheiden aufgrund der Lage und Immissionsvorbela-
stung aus.

Néhe der Landrat-Lukas-Schule

In der Nahe des Sportgymnasiums der Landrat-Lukas-Schule sind keine geeigneten
Standortalternativen bekannt. Zudem wird nur ein Teil der kiinftigen Bewohner*innen
diese Schule besuchen.

Unbebaute Grundstiicke in der Bahnstadt Opladen

Alle dort unbebauten Grundsticke befinden sich nicht im Eigentum des Vorhabentra-
gers. Eine Grundstlcksverfligbarkeit ist demnach nicht gegeben, eine Steuerung des
Projektes sowie eine Kalkulation seitens des Vorhabentragers sind nicht moglich. Zu-
satzlich sehen die stadtebaulichen Entwicklungsziele fir die Bahnstadt Opladen, hin-
sichtlich der Art und dem Mal3 der Bebauung, ein solches Vorhaben nicht vor.

Zu 8.:
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Die Bedenken hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden zur
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten von
Peutz Consult schlief3t signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nachtliche
Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Auf-
grund der vorherrschenden guten Durchliftungsverhéltnisse und der verhaltnismafig
geringen Grol3e des Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungs-
bedingten Anderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhaltnisse tiber
die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur
Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung

(z. B. moglichst geringe Versiegelung natirlicher Flachen, Realisierung von Dach-
und Fassadenbegriinungen) beriicksichtigt.

Die Bedenken zu Boden, Versiegelungen und Kompensation werden zur Kenntnis
genommen. Die Bedenken werden nicht geteilt, da der mit dem Vorhaben einherge-
hende Eingriff wird durch Kompensationsmafl3nahmen vollstdndig ausgeglichen wird.
Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versieglung ist zudem auf das notwendige
Malf3 reduziert und als verhaltnismaldig zu bewerten.

Far Tier- und Vogelarten steht auch nach Umsetzung der Planung weiterhin eine zu-
sammenhangende Flache von etwa 4,17 ha zur Verfligung. Diese bemisst sich aus
renaturierter Dine an der Elisabeth-Langgasser-Stral3e (ca. 7.100 m2), die den Er-
schlieBungsweg begleitende Ruderalflur (ca. 1.800 m?), die Kompensationsmal3-
nahme ,artenreiche Mahwiese" im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800)
m?2 sowie die ca. 23.000 m2 verbleibende Ruderalflache und Kompensationsmal3-
nahme ,artenreiche Mahwiese" zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans
und dem Kurtekottenweg.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Eine Prufung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht hin-
sichtlich des gewahlten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur Verfi-
gung. Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims fir junge Sportlerfsinnen ist
das Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bis-
her unbebaute Flache korrespondiert mit dem gultigen Flachennutzungsplan der
Stadt Leverkusen und ist verhaltnismaRig. Der geplante Eingriff wird durch Aus-
gleichsmaRnahmen vollstandig kompensiert. Der AuBerung zur Bebauung und Ver-
siegelung wird daher nicht gefolgt.

Die AuRerungen hinsichtlich der einseitigen ErschlieBung werden nicht geteilt. Die
die immissionsbezogenen, klimatischen und die relevanten Gesichtspunkte zum Ar-
tenschutz sowie die sicherheitsbezogenen Aspekte zur Seveso-Planungszone wer-
den durch die Planung berucksichtigt.
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11/B

Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange
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[I/B 1. Bezirksregierung Koln (Dezernat 53 - Immissionsschutz)

Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Die Alarmierungsanlage der Kita ist dauerhaft im Betrieb, dies betrifft auch Nachtzeit-
raume, Ferienzeiten, Wochenenden und sonstige Schliel3zeiten.

Diese Angabe wird entsprechend im Schutzkonzept sowie in der Begrindung zur
Klarstellung erganzt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem Bedenken wird gefolgt.
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II/B 2: Richtfunk / Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen)

Abwagungsvorschlag der Verwaltung
Die geplante Bauhthe des Gebaudes liegt deutlich unterhalb der genannten Hohe
20 m. Die Belange der Richtfunk / Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen werden nicht berihrt. Ein Abwagungserfordernis
liegt nicht vor.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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11/B 3: DB AG — DB Immobilien

Abwagungsvorschlag der Verwaltung

In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht bereits ein Hinweis Gber die be-
stehende Immissionsbelastung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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[I/B 4. Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Die Belange der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG werden nicht be-
rahrt. Ein Abwéagungserfordernis liegt nicht vor.

Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme einschlie3lich der Hinweise fir Auflagen werden zur Kenntnis ge-
nommen.
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[I/B 5: NABU, BUND, LNU Leverkusen

71



72



73



74



75



Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme, in der das Vorhaben grundsatzlich abgelehnt wird, wird zur
Kenntnis genommen.

Die bereits in der friihzeitigen Beteiligung wortgleich formulierte Stellungnahme wird,
da sich fachlich keine neuen Erkenntnisse ergeben haben, wortgleich beantwortet.

Zul.:

Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims fur junge Sportler*innen ist das
Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bisher un-
bebaute Flache korrespondiert mit dem gultigen Flachennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen, der hier Wohnbauflache darstellt.

Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versiegelung stellt insgesamt eine maf3volle
Nachverdichtung innerhalb der bestehenden Siedlungsstruktur da. Grundsatzlich ist
anzumerken, dass die im Flachennutzungsplan in diesem Bereich dargestellte Wohn-
bauflache zu einer wesentlich héheren Versiegelung fuihren wirde, als dieses durch
das Vorhaben tatsachlich in Anspruch genommen wird. Der mit dem Vorhaben ver-
bundene Eingriff wird innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sowie
auch angrenzend an diesen durch MaRnahmen zum Ausgleich (u.a. Anlage einer ar-
tenreichen Mahwiese, Anlage von Gehdlzflachen) vollstandig kompensiert.

ZUu?2.:

Die Bedenken hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden zur
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten von
Peutz Consult schlief3t signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nachtliche
Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Auf-
grund der vorherrschenden guten Durchliftungsverhéltnisse und der verhaltnismafig
geringen Grol3e des Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungs-
bedingten Anderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhaltnisse tiber
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die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur
Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung (z.
B. mdglichst geringe Versiegelung nattrlicher Flachen, Realisierung von Dach- und
Fassadenbegrinungen) bertcksichtigt.

Zu 3..

Die Feststellung, dass sich das Vorhaben derzeit im Aul3enbereich gemal § 35
BauGB befindet, ist korrekt. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans kann das Vorhaben nach § 30 BauGB bewertet werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus den Darstellungen
des Flachennutzungsplans der Stadt Leverkusen entwickelt wird. Eine Inanspruch-
nahme des AulR3enbereichs an dieser Stelle wurde somit bereits mit der Aufstellung
des Flachennutzungsplans planerisch vorbereitet.

Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/l wurde
durch die Vorhabentragerin eine umfassende Standortalternativenprifung vorgenom-
men. Diese wurde verkirzt im Rahmen der Begriindung dargestellt. Flachen, die aus
verschiedenen Griinden nicht zur Verfiigung stehen, wurden daher nicht aufgezabhilt.
Im Rahmen der Begriindung der zur Offenlage gemal3 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2
BauGB wird die Standortalternativenprifung jedoch erganzt. Es besteht keine ada-
guate Standortalternative fir das Vorhaben.

Zu4..

Das Vorhaben ist nicht, wie geaul3ert, auf einem ,freien Stiick Heideland“ geplant:
Der Acker wurde bedarfsgerecht gediingt und ebenso mit Pflanzenschutzmitteln be-
handelt. Erst etwa mit dem Bau der Kita Lowenburg ist im Zeitraum nach 2013 / 2014
die intensive landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben und von einer spontan aufge-
wachsenen Ackerbrache abgel6st worden. Die Ackerbrache hat sich im Laufe der
Zeit zu einem Ruderalbestand entwickelt, der etwa 1-mal im Jahr gemaht wird.

Die Flache befindet sich im Eigentum der Bayer AG.

Das Plangebiet liegt nicht auf einem friiheren Nebenarm des Rheins und einer Bin-
nendine, sondern nur im Bereich der Binnendiine. Das Kapitel 13.1.2 des Umwelt-
berichts stellt in einem beigefligten Plan die geologischen Verhaltnisse dar.

Die sandigen Bdden der Binnendiine weisen ein Potenzial fir hochwertige Biotopty-
pen auf, welches im Jahr 2019 auf Initiative der Bayer AG genutzt wurde, um im
Nordosten des Gebietes einen grol3en Bereich der Diine zu renaturieren. Dieser ist
nun tatsachlich ein idealer Lebensraum fur Zauneidechsen und andere, sandige Bo-
denverhéltnisse bevorzugende Arten. Der Bereich ist durch Zaune eingefriedet und
bietet den Tieren einen Rickzugs- und Fortpflanzungsraum. Im Gegensatz dazu
steht die Ruderalflache einschliel3lich des Plangebietes, die von Trampelpfaden
durchzogen und intensiv von Naherholungssuchenden genutzt wird, teilweise auch
mit freilaufenden Hunden. Beides fuhrt zu steten Beunruhigungen und Beeintrachti-
gungen.

Die Eingriffe, welche mit dem Planungsvorhaben einhergehen, erstrecken sich auf
den Bereich zwischen der Kita Lowenburg, der Grundstticke Bertha-von-Suttner-Str.
18-26 und der Elisabeth-Langgasser-Str. 8-10 und einer entsprechenden Zufahrt. Die
Maflinahme findet im Bereich der Ruderalflur statt.
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Im Zusammenhang mit dem Planvorhaben wurde ein Umweltbericht erarbeitet, der
auch die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz 88 13ff
BNatSchG voll umfanglich bertcksichtigt. Die Eingriffe sowie auch die entsprechen-
den Ausgleichsmal3ihahmen werden gemal des anerkannten Biotopwertverfahrens
fur Nordrhein-Westfalen bewertet und bilanziert.

Zur naturschutzrechtlichen Kompensation dieser Eingriffe ist die Anlage einer arten-
reichen Mahwiese vorgesehen, die zwischen der renaturierten Dine an der Elisa-
beth-Langgasser-Stral3e und einer bestehenden Kompensationsmal3nahme sudlich
des Kurtekottenweges vermittelt.

Die Mahwiese wird gegeniiber dem Wohnheim und seiner parkartigen Umgebung
von einem geplanten Geholzstreifen abgegrenzt, welcher zum einen den Wohnbe-
reich eingriint und zum anderen die Mahwiese beruhigt.

Diese neuen, landschaftstypischen Lebensraumelemente erganzen das vorhandene
Spektrum des Landschaftsraumes und werden neben vielen anderen Tierarten vor
allem Végeln und Insekten ein neues Habitat und auch Fledermausen weitere Jagd-
gebiete bieten. Zudem kann die M&hwiese von Zauneidechsen durchwandert wer-
den.

Die Bedenken, dass durch das Vorhaben auch andere Tier- und Pflanzenarten durch
die Bebauung Lebensraum verlieren, wird zur Kenntnis genommen. Seitens der Ein-
wendung wird auf eine bereits bestehende Beeintrachtigung von Fledermausen hin-
gewiesen.

Vorab zum Verstandnis der nachfolgenden Ausfuhrungen:

Die eigentliche Baumal3nahme ist im Luckenschluss zwischen der Kita Lowenburg
und den Hausern Elisabeth-Langgasser-Str. 8-10 geplant; die Tiefe des ,Baugrund-
sticks® inkl. Eingriinung bemisst sich von der Zaungrenze der nérdlich gelegenen
Privatgrundstiicke Bertha-von-Suttner-Str. bis nach Siden auf etwa 75 m. Hinzu
kommt eine Zufahrt von der Elisabeth-Langgasser-Str. bzw. dem Kurtekottenweg.
Die verbleibende Flache des Geltungsbereichs soll als Kompensationsflache entwik-
kelt werden.

Die zurlckliegende artenschutzrechtliche Kartierung aus dem Jahr 2012 (STADT LE-
VERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte Edith-Weyde-Stral3e, Leverkusen) legt im
Vergleich zu den eigenen erhobenen Daten eine Beeintrachtigung von Fledermau-
sen nicht nahe. Wéahrend im Jahr 2012 entlang der Jagd-/Flugroute von der Elisa-
beth-Langgasser-Str. (heute etwa Haus-Nr. 16-20) zur westlich gelegenen Theodor-
Fontane-Schule durch Frau M.Hdéller Zwergfledermaus und Grol3er Abendsegler so-
wie eine unbestimmte Mausohrart festgestellt wurden, konnte im Jahr 2023 auf die-
ser Jagd-/Flugroute aul3er den vorherigen drei Arten auch Rauhaut- und Muckenfle-
dermaus beobachtet werden. Zwar konnte im Jahr 2023 die Jagd-/Flugroute zwi-
schen der Kita und den 3 Privatgarten nicht weiterverfolgt werden, da die Strukturen
aber weiterhin bestehen und die Horchboxen entsprechende Aufzeichnungen ge-
macht haben, liegt es nahe, dass die Fledermause auch weiterhin diesen Bereich be-
jagt/beflogen haben. In ihrer Bewertung schreibt Frau Holler dem Bereich an der
heute renaturierten Dine eine hohe Bedeutung als Jagd- und Flugroute zu, wahrend
dem Bereich im Westen (Kita und aktuelles Plangebiet) eine mittlere Bedeutung als
Nahrungshabitat zugeschrieben wird.

Diese Einschéatzung wird seitens der Artenschutzprifung unterstitzen, mit dem Hin-
weis, dass der Bereich der renaturierten Dine mittlerweile als Jaghabitat eine beson-
dere Funktion ibernommen hat.
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Durch die aktuelle Planung wird eine Beeintrachtigung dieser Funktionen nicht er-
kannt/prognostiziert. Vielmehr kann angenommen werden, dass sich auch die ge-
plante KompensationsmafRhahme als bedeutender Jagd- und Flughabitat entwickeln
wird.

Ebenso kann die pauschale Argumentation zu einer moglichen Beeintrachtigung der
Greifvogel inkl. Turmfalke und der Singvdgeln Schwarzkehlchen, Neuntéter und
Nachtigall nicht erkannt werden; diesen Végeln solle durch das Planungsvorhaben
wesentliche Bestandteile ihnre Nahrungshabitats entzogen werden.

Da den Greifvogeln und dem Turmfalken aufgrund ihres grof3en Aktionsraums eine
Vielzahl von Nahrungshabitaten zur Verfiigung steht, ist die Abgrenzung eines es-
senziellen Nahrungshabitats (in der obigen Argumentation = wesentlichen Bestand-
teils des Nahrungshabitats) nicht notwendig und nicht tblich. Gleichwohl verbleibt mit
Ausnahme des oben skizzierten Baubereichs die Uberwiegende Flache des Gesamt-
gebietes als Nahrungshabitat sowohl fur die Greifvogel, den Turmfalken und die
Singvogel erhalten.

Schwarzkehlchen, Neuntdter und Nachtigall haben im Plangebiet (Geltungsbereich
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans) kein Revier und wurden dort auch nicht
bei der Nahrungssuche beobachtet. Auch die im Jahr 2012 fiir eine Artenschutzpri-
fung durchgefihrte Kartierung (STADT LEVERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte
Edith-Weyde-Stral3e, Leverkusen) hat im Plangebiet und in dessen Umfeld (seiner-
zeit noch uUberwiegend intensiv bewirtschafteter Acker) keine der aufgefiihrten Arten
angetroffen. Die Nachtigall wurde im Jahr 2023 einmalig stdlich des Kurtekottenwe-
ges verhdrt, von dem Neuntoter ist bekannt, dass er die Heckenstruktur entlang Flug-
platz, Golfplatz und Reiterverein nutzt. Das Schwarzkehlchen hat sich erst nach der
Wiederherstellung eines Teils der Binnendiine dort angesiedelt. Das Revier liegt auf
der Binnendiline, es werden aber auch Ansitzwarten wie der abgrenzende Zaun bzw.
hoher wachsende Ruderalarten entlang des Wegs bzw. der Wegeb6schung zur Re-
viermarkierung genutzt.

Far Tier- und Vogelarten steht auch nach Umsetzung der Planung weiterhin eine zu-
sammenhangende Flache von etwa 4,17 ha zur Verfligung. Diese bemisst sich aus
renaturierter Dine an der Elisabeth-Langgasser-Stral3e (ca. 7.100 m?2), die den Er-
schlieBungsweg begleitende Ruderalflur (ca. 1.800 m?), die Kompensationsmal3-
nahme ,artenreiche Mahwiese" im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800)
m?2 sowie die ca. 23.000 m2 verbleibende Ruderalflache und Kompensationsmal3-
nahme ,artenreiche Mahwiese" zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans
und dem Kurtekottenweg.

Zu5.:

Die Bedenken, dass durch die Versiegelung des Bodens verhindert wird, dass das
Oberflachenwasser wie bisher direkt in die unteren Bodenschichten und zum Grund-
wasser abgeleitet wird, werden zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht
gefolgt. Das Niederschlagswasser wird Uber hierfir dimensionierte Versickerungsein-
richtungen (Rigolen) direkt dem Untergrund wieder zugefuhrt, somit geht kein Was-
ser fur die Grundwasserneubildung verloren. Zudem weisen die Béden in diesem Be-
reich grundsatzlich aufgrund ihrer Beschaffenheit eine hohe Versickerungsfahigkeit
auf.
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Zu Punkt: FérdermaRnahmen fiir Tiere

Aus dem Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Prufung ergibt sich kein Zwang in
Form z.B. einer CEF-Malinahme die angesprochenen Nisthilfen zu installieren. Die
Malinahme kann deshalb nur als freiwillige Malinahme angeregt werden.

Zu Punkt: Bdume: S. 108

Die in der angesprochenen Pflanzenauswabhlliste aufgefiihrten Arten wie z.B. der
Zier-Apfel und die Kultur-Birne dienen vornehmlich der Stellplatzbegriinung. Die Ar-
tenauswahl wurde mit dem Fachbereich Stadtgriin abgestimmit.

Zu Punkt: Dachbegriinung S. 108:

Es erfolgt deshalb nur eine Festsetzung der Dachbegriinung bis 15 Grad Neigung,
da in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Dacher mit starkerer Neigung
vorgesehen sind. Aufgrund dessen kann auf eine weiter gefasste Festsetzung ver-
zichtet werden.

Ausnahmen von der Pflicht zur Dachbegriinung bestehen lediglich fir Dachflachen-
bereiche fur erforderliche haustechnische Einrichtungen, Dachfenster oder fur Ret-
tungs- und Wartungszwecke notwendige Flachen. Insofern wird die Anregung, solle
»,maoglichst das ganze Dach erfassen®, bereits umgesetzt.

Zu Punkt: Beleuchtung S. 108:

In der Begriindung Teil B wird im Kapitel 13.2.2.2 unter "Beleuchtung" direkt im er-
sten Satz folgendes formuliert: "Zur Vermeidung von lichtbedingten Beeintrachtigun-
gen insbesondere auf nachtaktive wie auch nachts ruhebedurftige Tiere soll die Be-
leuchtung umweltgerecht geplant werden."

Es wird also bereits eindeutig der Imperativ genutzt. Dies wird an dieser Stelle fur
ausreichend gehalten.

Zusatzlich wird darauf verwiesen, dass die Formulierung in den Textlichen Festset-
zungen maldgeblich ist. Diese ist hinreichend konkret formuliert.

Auf eine weitere Anpassung der Festsetzung wird verzichtet, da die Anforderungen
aus Sicht der Stadt Leverkusen hinreichend konkretisiert sind.

Zu 13.2.2.3 Bewertung der Umwelterheblichkeit, S. 109

Die Bewertung der Biotoptypen von Bestand und Planung sowie die Eingriffs- / Aus-

gleichsbilanz wurde mit der Unteren Naturschutzbehorde im Verbund mit der Biologi-
schen Station Leverkusen abgestimmt und deren Bewertungsvorschlagen gefolgt. In
diesem Zusammenhang werden die Eingriffe als vollumfanglich ausgeglichen ange-

sehen.

Zu MalRnahmenvorschlagen 1), 2), 3) und 4)

Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung gemalf 88 3 Abs.
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwégung aller Belange wurde eine Entschei-
dung zugunsten der sog. ErschlielBungsvariante Nr. 2 (Kurtekottenweg) getroffen und
diese im weiteren Verfahren konkretisiert. Hierzu wurden im Vorfeld im Rahmen des
Verkehrsgutachtens von Brilon Bondzio Weiser, Bochum, ErschlieBungswege tber
den Kurtekottenweg, die Elisabeth-Langgéasser-Stral3e als auch die Kita Lowenburg
gepruft.

Die Entscheidung erfolgte unter sachgemal3er Abwéagung samtlicher Belange. Die
benannten Bedenken der Einwohnerschaft in der angrenzenden Wohnsiedlung (Eli-
sabeth-Langgasser-Stral3e, Bertha-von-Suttner-Stral3e, Fontanestralde) zur Verande-
rung der Verkehrs- und Wohnsituation wurden dabei unter anderem berticksichtigt.
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DarlUber hinaus ist die Variante 2 (ErschlielBung tUber den Kurtekottenweg mit Ein-
mundung). hinsichtlich potenzieller Larmimmissionsschutzkonflikte zur benachbarten
Wohnbebauung als deutlich vertraglicher zu bewerten. Eine Beeinflussung der beste-
henden Wohngrundstiicke durch die mit dem Bauvorhaben verbunden Nutzungen
l&sst sich durch die ErschlieRungsplanung von Westen insgesamt reduzieren.
Daruber hinaus wurde im Zuge der Erarbeitung der Vorzugsvariante der Lageverlauf
der Seveso-Planungszone konkretisiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Realisie-
rung einer Erschlie3ung von Osten inklusive aller Hochbauten und Erschlie3ungsfla-
chen (verkehrliche ErschlieBung, Zufahrt, Parkplatze sowie der Vorplatz des Gebau-
des) aulRerhalb der Seveso-2-Planungszone nicht moglich ist.

Die aufgeflihrten Bedenken der héheren Versiegelung bei Variante 2 werden im Kon-
text des Gesamtvorhabens als verhaltnisméaRig bewertet. Im Verhaltnis zur kiinftigen
Bewohner*innenzahl von ca. 40 Personen ermdglicht das Vorhaben eine effiziente
Bebauung, sodass die Inanspruchnahme und Versiegelung des Bodens als mal3voll
zu bewerten ist.

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens durch Brilon Bondzio Weiser wird aufgezeigt,
dass die Variante einer Erschliel3ung tber die Kindertagesstatte Lowenburg gepruft
wurde. Jedoch konnte im Rahmen der Untersuchung festgestellt werden, dass diese
Variante aufgrund der zu erwartenden Konflikte nicht tragfahig ist. Hierzu z&hlen die
Fuhrung des Verkehrs iber den Kita-Parkplatz wahrend der Offnungszeiten sowie
der topographische H6henunterschied. Demnach erfolgte keine vertiefende Betrach-
tung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.

Auf eine direkt an das Grundstiick der Kita Léwenburg angrenzende Zufahrt wurde
aus verschiedenen Griinden verzichtet. Ein zentraler Belang ist es, die Privatsphare
der Kita und den anfallenden Verkehr von den Spiel- und Ruhebereichen der Kita
wegzuhalten. Dartber hinaus soll zwischen der Kita und dem Haus der Talente eine
begriinte Grundstiickseinfriedung erfolgen. Nicht zuletzt ist es aufgrund der Topogra-
phie des Gelandes erforderlich, die Versickerungsmulden westlich der Zufahrtstral3e
anzuordnen.

Zu MalRRnahmenvorschlag 5)

Wie der Begrindung Teil B entnommen werden kann, verbleibt ein Kompensations-
defizit, welches nicht im Geltungsbereich des BPlans erfillt werden kann. Dieses
Kompensationsdefizit soll, wie im Kapitel 13.3.2 beschrieben und im Planwerk darge-
stellt durch die Erweiterung der Glatthaferwiese auf die stidéstlich angrenzende ver-
bleibende Flache des Flurstiicks 383 gedeckt werden.

Pflegehinweise sind bereits in der Begriindung Teil B ausgefuhrt. Die Hinweise des
NABU zur Pflege Ausgestaltung der MaRnahme werden zur Kenntnis genommen.

Zu MalRnahmenvorschlag 6)

Die in der Pflanzliste getroffene Artenauswahl wurde fachlich mit dem Fachbereich
Stadtgrin abgestimmt. Die in der Stellungnahme angeregten Pflanzarten werden
dem Fachbereich Stadtgriin zur Kenntnis gegeben.
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Beschlussvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die AuRerungen hinsichtlich der Bebauung, der Bewertung der Umwelterheblichkeit
und des Standortes werden nicht geteilt. Die klimatischen Gesichtspunkte und As-
pekte zum Artenschutz werden durch die Planung berticksichtigt.

Den Anregungen zur Anpassung der Festsetzungen zur Dachbegriinung, Aul3enbe-
leuchtung sowie zur VergroRerung der Ausgleichsflache wird nicht gefolgt.

Der Anregung zur Anpassung der Pflanzlisten wird nicht gefolgt.

Eine Prufung der ErschlieBungsmadglichkeiten erfolgte bereits zur friihzeitigen Beteili-
gung. Den Anregungen zur Erschlie3ung wird nicht gefolgt.

Eine Prufung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht hin-
sichtlich des gewahlten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur Verfi-

gung.
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II/B 6: PLEdoc GmbH
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Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Der Anregung, einen Hinweis in der Begriindung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans aufzunehmen, wird gefolgt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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[I/B 7: Polizei NRW

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Der Vorhabentrager wurde Uber das Beratungsangebot sowie die Berlicksichtigung
der einschlagigen Empfehlungen der technischen und stadtebaulichen Kriminalpra-
vention des Polizeiprasidiums Kéln informiert. Ein Hinweis im vorhabenbezogenen
Bebauungsplan V40/1 ist daher nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung, einen Hinweis im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen,
wird nicht gefolgt.
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11/B 8: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AR 66

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Der Hinweis Uber die Erstellung eines Uberflutungsnachweises gemafR DIN 1986-100
wird im weiteren Verfahren bericksichtigt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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[I/C  Stellungnahmen der stddtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der
Stadt Leverkusen
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I1/C 1: Fachbereich 31 — Mobilitat

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Im Rahmen des padagogischen Konzepts fur die jugendlichen Sportler*innen soll
eine selbstbestimmte und eigenstandige Mobilitat gewéhrleistet werden, insbeson-
dere flr die Wege zur Schule. Durch Shuttledienste sowie die Bereitstellung von al-
ternativen Mobilitatsangeboten wie Fahrradern soll der Verkehr reduziert werden.
Der Besucherverkehr (z.B. durch die Eltern der Kinder) wird nur am Wochenende
stattfinden. Die privaten Stellplatzanlagen wurden so dimensioniert, dass eine ausrei-
chende Anzahl an Stellplatzen fir Besucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Verfu-
gung steht.
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Eine Beeintrachtigung des Wohngebiets wird durch das Erschliel3ungskonzept ver-
mieden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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I1/C 2: Fachbereich 32 — Umwelt
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B23-gr 23.05.2025

Untere Imnlissinnssc:hm:hehbrde (UIB)

Herr Hennecke

- Bebauungsplan V 40/ "Wiesdorf - Wohnheim zwischen Elisabeth-Langgasser-
Stralke, Kurtekottenweg und Bertha-von-Suttner-Strage™:

- Frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

I} Schutzguibezogenen Informaticnen

Im Rahmen der Behordenbeteiligung sind zur Prifung und Beurteilung der relevanten The-

menstellungen nachfolgende Untedagen durchgesehen worden:

* Schalltechnische Untersuchung zum Gewerbelarm,; Gutachtennummer. 3CP2023-
121-1-V1 vom 12072024

I} Rechiliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen

- Bundes-Immissionsschulzgeseiz

- Technizche Anleifung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)

) Anrequngen/Hinweise

Mach dem Guitachten Schalltechnische Untersuchung zum Gewerbelarmm fur den Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Mr. W40/ Wiesdorf — Waohnheim zwischen Elisabeth-Langgasser-
Sirale, Kuriekottenweg und Bertha-von Suffner-Siralle der Stadt Leverkusen vom

12.07 2024, Gutachten Nr.: SCP2023-121-1-¥1 werden die Werte nach TA-Larm fur das all-
gemeine Wohngebiet im Tagzeitraum nicht lberschriffen. Im Machizeitraum werden die
Were der TA-Larm mit 42 dB{A) um 3 dB(&) Gberschritien, liegen dabei aber noch unferhalb
den Werten fir ein Mischgebiet (45 dB{A)). Somit sind gesunde Wohnverhalinisse weiterhin
maglich.
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Zum Schutz der benachbarten Waohnnutzung aulferhalb und innerhalk des Plangebietes sind
unter Beriicksichtigung der bersiis vorliegenden Vorbelastung durch anlagenbezogensen

Larm die haustechmnischen Anlagen dementsprechend so auszulegen, dass

* [ie ven allen haustechnischen Anlagen des geplanten Wohnheims in Summe ausge-
henden Gerauschimmizsionen die jeweils anzustrebenden Immissionsrichtwere der
TA Larm an den umliegenden schutzbedirftigen Mutzungen sowie an den Immizssi-
onsorten im Plangebiet selost um mindestens 10 dB unterschreiten werden;

+ die haustechnischen Anlagen einzeltonfrei im Sinne der DIM 45631 f TA Larm =ind
» Der Betrieb der haustechnischen Anlagen zu keiner Uberschreitung der Anhaltswerie
der DIM 45630 in den nachstgelegenen schuizbedirfiigen Mutzungen in der Machbar-

schaft sowie im Plangebiet selbst fiihrt.

Die Einhalkung dieser Anforderungen ist im bavordnungsrechtlichen Verfahren entspre-

chend zu regein.

Erganzende Begriindung zur Stellungnahme Bebauungsplan v 40/ ,Wiesdorf — Wohn-
heim zwischen Elisabeth-Langgasser-5tralle, Kurtekottenweg und Bertha-von-Suttner-

Strafet

BEei der Ausweisung des Bebauungsplans kann die Annahme einer Wohnnuizung (WANE)
mitgetragen werden. Das Schalltechnische Guitachten SCP2023-121-1-V1 vom 12.07.2024
nimmt als Emissionszquellen den Chemipark Leverkusen, Autchaus B-Plan W12/, Mobelhaus
E-Plan W16/ und das Gewerbegebiet B-Plan Nr. 211/1 sowie den hauzeigenen technischen
Anlagen.

Mach dem oben genannten Gutachten, unterschreiten die hauseigenen technischen Anlagen
die angenommenen Richtwerte des allgemeinen Wohngebietes um 10 dB(A) unterschreiten
und somit keinen direkten Einfluss auf die Immissionsorte im Plangebiet hat.

Somit sind die maltgeblichen Einflussfaktoren fir die Larmpegel an den Immissionscrten im
Plangebiet der Chemipark und die umgebende Indusirie und Gewerbe, sowie der Siralten-
verkehr.

Das Gutachten kommit nach Beriicksichtigung der genannten Larmguellen zu dem Schiluss,
daszs die malgeblichen immissionsrichtwerte fir eine Wohnbebauung (WA) im Tageszeit-
raum eingehalten werden. An den Immissionsorten 101 und 10 3 (West- und Mordfassade)
die Richtwerie fur Wehnbebauung im Machizeitraum um 2 dB(A) Uberschreiten. Diese Fas-
sadenteile sind in Richtung des Chemieparks ausgerichtet und es ist wahrscheinlich das da-
durch die Uberschreitung verursacht wird.

In der Machizeit wird frotzdem ein gesundes Wohnen gewahreistet. Die Richtwerte fiir das
Mizchwohnen (M1} von 45 dBE(A) werden um 3 dB(A) unterschritien und sind mit 42 dB({A)
zum gesunden Wohnen geeignet. Eine Gemengelage ist in dieser Planung nicht erforderlich.
Die umgebende VWohnbebauung solite keine Uberschreitung erfahren, da die belasteten Fas-
sadenelements in Richtung des Chemieparks stehen und die dahinerliegenden Elemente die
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Richtwerte unterschreiten. Ein negativer Einfluss auf die angrenzende Wohnbebauung ist
nicht zu envarien.

Der Ausweisung vorhabenbezogener Bebauungsplant V401 Wohnheim fur Jungsportlertin-
nen” als Wohngebiet” (WAAVR) kann somit durch die untere Immissionsschutzbehdrde mit-
getragen werden.

Be=zlglich zu der Fragestellung:

Wir haffen dis Angabs zu malgsbiichen Aulsniarmpegsin in der Legends des vargabenbs-
zogensn Bebauungsplans angesprochen:

Hier wird bisher farmuliert:

Kennzeichnung: Anfarderungen an Luftschalldammung von Aulenbauteilen gegen
Verkshreldarm — MalGgsbliicher Auienldrmpegel nach DIN 4708-2 (2015-07) in dE(A),
Zur Bestimmung von MaBnahmen zum Schutz vor Verkshreldrmimmissionen sighs
textliche Festsetzungen zum vorfiabenbezogenen Bebavungsplan (Quells: Brilon
Eondzio Weiser, Bachum: Bsbauungsplan V404 "Wiesdarf -Zwischen Elizabeth-
Langgdsser-Siralie, Kurtekottenweg und Bentha-von-Suttner-Etrale” in Leverkusan,
achalltechnizche Unfersuchung)

Wir wirden diese Angabe chne Quellenangabe auffohren und umformulieren in;

Kennzeichnung: Malgebiicher AuBsnidrmpegel nach DIN 4708-2 {2078-01) in dE{A)
zZur Bestimmung von Anfordsrungsn an die Luftechalldammung von Aulenbautelien
giz Malnahme zum Schuiz vor Verkehrsldrmimmizsionsn.

Isf diese Angabe so korreki? Auch, dass es sich hisrbel um eine Kennzeichnung der mal-
geblichen Aulenlrmpegel im Bebavungsolan handelt und nicht um eins Festssizung?!

Anbwort:

Eine reine Kennzeichnung der mafgeblichen Autenldrmpegel ist nicht ausreichend
und textlichen Festsetzungen (nach £9% Abs. 1 MNr. 24 BauGB) missten demnach er-
ganzt werden. Vorgeschlagen wird folgende Formulierung (siehe vu.a. B-Plan V331
Zum Vergleich}):

Anlagen und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGE)

Passiver Schallschutz

Aufenthaltsraume

Bei der Errichtung und Anderung von Gebduden sind die Aufenbauteile

schutzbeddrftiger Rdume mindestens gemalk den Anforderungen nach



DIM 4108-1 , Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen®,
Januar 20138, Kapitel 7 (DIN 4108-1:2018-01), auszubilden. Die dafir
maltgeblichen Aulenldrmpegel sind der Planurkunde zu eninehmen. Im
Fahmen der jeweiligen Baugenshmigungsverfahren ist die Eignung der
fir die Audenbauteile der Gebdude gewahlten Konstruktionen nach den
Kriterien der DIN 4109 (Januar 2018) nachzuweisen.

Schaligeddmmie Liftungssysiema

Bel Wohnungen sind die dem Schlafen dienenden Riume, die nicht dber
ein Fenster zu Fassaden mit Beurieilungspegeln = 45 dB(A) nachis
verfligen, mit einer geeigneten, fensterunabhéngigen Liftung
auszustatten (z. B. schallgedammte Liftungssysteme).

Ausnahmeregelung

Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven
Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachverstandigen
fir Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines geringeren
malitgeblichen Aulenldrmpegels oder anderer ergriffener Maltnahmen
geringere Anforderungen an die efforderichen Schallschutzmainahmen

zu stellen sind.

Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Zu Untere Naturschutzbehorde:

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehdrde wird zur Kenntnis genommen.
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung gemaf3 88 3
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwagung aller Belange wurde eine Ent-
scheidung zugunsten der sog. ErschlielRungsvariante Nr. 2 (Kurtekottenweg) getrof-
fen und diese im weiteren Verfahren konkretisiert.

Die Entscheidung erfolgte nicht, wie behauptet, ,auf Druck der Einwohner”, sondern
unter sachgemalfier Abwagung samtlicher Belange. Die benannten Bedenken der
Einwohnerschaft in der angrenzenden Wohnsiedlung (Elisabeth-Langgasser-Stral3e,
Bertha-von-Suttner-Stral3e, Fontanestral3e) zur Veranderung der Verkehrs- und
Wohnsituation wurden dabei unter anderem bericksichtigt. Dartiber hinaus ist die
Variante 2 hinsichtlich potenzieller Larmimmissionsschutzkonflikte zur benachbarten
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Wohnbebauung als deutlich vertraglicher zu bewerten. Eine Beeinflussung der beste-
henden Wohngrundstiicke durch die mit dem Bauvorhaben verbunden Nutzungen
l&sst sich durch die ErschlieRungsplanung von Westen insgesamt reduzieren.
Daruber hinaus wurde im Zuge der Erarbeitung der Vorzugsvariante der Lageverlauf
der Seveso-Planungszone konkretisiert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Realisie-
rung einer Erschlie3ung von Osten inklusive aller Hochbauten und Erschlie3ungsfla-
chen (verkehrliche ErschlieBung, Zufahrt, Parkplatze sowie der Vorplatz des Gebau-
des) aulRerhalb der Seveso-2-Planungszone nicht moglich ist.

Die aufgeflihrten Bedenken der héheren Versiegelung bei Variante 2 werden im Kon-
text des Gesamtvorhabens als vertretbarbewertet. Im Verhaltnis zur kiinftigen Be-
wohner*innenzahl von ca. 40 Personen ermdglicht das Vorhaben eine effiziente Be-
bauung, sodass die Inanspruchnahme und Versiegelung des Bodens als mal3voll zu
bewerten ist.

Durch verschiedene MalRBnahmen wird zudem die versiegelte Flache im Zuge der Er-
schlielBung an den Kurtekottenweg auf das zwingend erforderliche Mal3 reduziert.

Die Grundsatze der Eingriffsregelung werden beriicksichtigt. Das Vorhaben wird in-
nerhalb des Geltungsbereichs sowie auf der unmittelbar angrenzenden Flache voll-
standig ausgeglichen. Die Kompensations- und Sicherungsmaf3hahmen wurden mit
der Unteren Naturschutzbehorde abgestimmt und bestatigt.

Im Rahmen der planerischen Abwagung werden keine Belange erstmals oder starker
als zuvor gewichtet. Insofern erfolgt keine Anderung der Vorzugsvariante.

Zu Untere Immissionsschutzbehdrde — Klima/L uft:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundséatzlichen Bedenken aus klimati-
scher und lufthygienischer Sicht bestehen.

Der Anregung zur Festsetzung der Fassadenfarbe wird nicht gefolgt. Teil des Vorha-
ben- und Erschliel3ungsplans sind Ansichten zur Fassadengestaltung. Auf eine zu-
satzliche Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird verzichtet. Die
thermische Belastung wird durch diverse Festsetzungen, darunter auch zur Fassa-
denbegrinung, reduziert.

Die Bedenken uber die ErschlieBung tGber den Kurtekottenweg sowie die Anregung
zur ErschlieBung tber die Elisabeth-Langgasser-Stral3e werden zur Kenntnis genom-
men.

Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung wurden die verschiedenen ErschlieRungsva-
rianten gepruft und sdmtliche Belange in die Abwagung eingestellt. Hierbei ist festzu-
stellen, dass die Versiegelung bei einer Erschliel3ung von Stden hoher ist. Allerdings
ist festzuhalten, dass das Vorhaben insgesamt, im Vergleich zur umliegenden Be-
bauung, eine hohe Effizienz im Hinblick auf die Versiegelung aufweist.

Die Abwagung aller Belange kam zu dem Ergebnis, dass die ErschlielRung von Si-
den Uber den Kurtekottenweg weiterverfolgt wird.

Die im Rahmen dieser Stellungnahme aufgefiihrten Bedenken waren bereits bei der
Entscheidung tber die ErschlieBungsvariante bekannt. Somit besteht keine erstma-
lige oder starkere Gewichtung von Belangen, welche eine Anderung der Entschei-
dung begrinden wirden. Es wird daher im weiteren Verfahren weiterhin die Erschlie-
Bung von Suden vorgesehen.

Wie in der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehérde benannt, werden
diverse MalRnahmen planungsrechtlich sichergestellt, um negative Auswirkungen des
Vorhabens zu vermeiden bzw. zu begrenzen.
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Zu Untere Immissionsschutzbehdrde — dffentlicher Verkehrslarm:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die mal3geblichen Aul3enlarmpe-
gel wurden im Rahmen des Schallgutachtens von Brilon Bondzio Weiser erarbeitet
(Anlage 37). Dem Gutachten ist ebenfalls in Kapitel 4.8 ein Festsetzungsvorschlag
beigefuigt, in dem die Anforderungen benannt werden. Dieser Festsetzungsvorschlag
wurde exakt Gibernommen und unter Ziffer 6.1 "Larmschutz an Geb&uden" textlich
festgesetzt. Somit sind die konkreten Anforderungen an die Aul3enbauteile aus unse-
rer Sicht hinreichend festgesetzt.

Die Wahl der passiven SchallschutzmalRnahmen als auch MalRnahmen der Selbst-
hilfe wird zugunsten der Flexibilitat dem Vorhabentrager tberlassen. Obwohl es sich
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, wird die Festsetzung exakter
Malinahmen auf planungsrechtlicher Ebene als nicht erforderlich bewertet.

Zusatzlich erfolgt in der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
eine Kennzeichnung der AulR3enlarmpegel. Diese wurden aus der oben benannten
Anlage 37 ibernommen. Es wurde sich gegen eine zeichnerische Festsetzung ent-
schieden, da sich die Pegel mittel- bis langfristig verandern konnten.

Zu Untere Immissionsschutzbehdrde — Gewerbelarm:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse des schalltechni-
schen Gutachtens zum Gewerbelarm stimmen mit den Anforderungen fur gesunde
Wohnverhéltnisse Uberein. Innerhalb der Begriindung zum Bebauungsplanentwurf
sowie des Umweltberichtes werden die Bezugnahme auf die anzusetzenden Immissi-
onsrichtwerte fur ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach TA-Larm fir die durch den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/1 festgesetzte Nutzung als ,Wohnheim flr
Jugendsportler*innen” zur Klarstellung erganzt. Die berechneten Beurteilungspegel
der schalltechnischen Untersuchung zum Gewerbeldarm haben unverandert Bestand.
Im Bebauungsplan sind die maRRgeblichen AuRenlarmpegel gekennzeichnet und ste-
hen im Bezug zu den innerhalb der textlichen Festsetzungen festgesetzten Anlagen
sowie technischen und organisatorischen Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gemaf § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB.

Beschlussvorschlag der Verwaltung

Den Anregungen der UNB, die Erschlie3ungsvariante 1 (ErschlielBung Uber die Elisa-
beth-Langgasser-Stral3e) im weiteren Verfahren weiterzuverfolgen, wird nicht gefolgt.
Der Anregung zur Festsetzung der Fassadenfarbe wird nicht gefolgt.

Den Angaben zu mal3geblichen Immissionsrichtwerten (WA) wird gefolgt.
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[I/C 3: Fachbereich 66 — Verkehrsplanung

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Wie bereits in der Abwagung zur friihzeitigen Beteiligung dargestellt, begriindet sich
die Entscheidung fur eine ErschlieBung tber den Kurtekottenweg in der Abwagung
dariiber, die mehrheitlich von der Bewohnerschaft der Wohnsiedlung (Elisabeth-
Langgasser-Stral3e, Bertha-von-Suttner-Stral3e, Fontanestral3e) gedul3erten Beden-
ken zur Veranderung der Verkehrs- und Wohnsituation zu berticksichtigen. Hierdurch
wird der Bestands- und dauerhaften Wohnnutzung mehr Gewicht zugesprochen ge-
genuber der ErschlieBungssituation Gber den Kurtekottenweg, der keine/kaum Wohn-
bebauung aufweist.

Durch die ErschlieBung des Wohnheims von Stiden (Kurtekottenweg) ist eine Veran-
derung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgéasser-Stral3e sowie der Ber-
tha-von-Suttnerstral3e nicht zu erwarten. Auch der Standort des Park- und Wende-
parkplatz im Westen des Grundstulicks ist hinsichtlich potenzieller Larmimmissions-
schutzkonflikte zur benachbarten Wohnbebauung als deutlich vertraglicher zu bewer-
ten. Eine Beeinflussung der bestehenden Wohngrundstiicke durch die mit dem Bau-
vorhaben verbunden Nutzungen lasst sich durch die ErschlielBungsplanung von We-
sten insgesamt reduzieren. Dahingegen ist der Storfaktor fur die Nutzungen der be-
nachbarten Kindertagesstatte sowie der weiteren am Kurtekottenweg angrenzenden
Nutzungen in Relation als gering und daher als vertretbar zu bewerten.

Beschlussvorschlag der Verwaltung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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[I/C 4. Fachbereich 67 — Stadtgrun

Abwagungsvorschlag der Verwaltung

Der Anregung uber eine intensive Dachbegriinung und ein Retentionsdach kann auf-
grund aus Grinden der Tragfahigkeit der Konstruktion und der Wirtschaftlichkeit nicht
weiterverfolgt werden. Aufgrund der umliegenden Grinflachen mit nattrlichen
Regenversickerungsmulden kann eine Beseitigung von Niederschlagswasser sowie
eine naturliche Kuhlungsfunktion sichergestellt werden.

Den Bedenken Uber die Realisierungsmoglichkeit der geplanten Fassadenbegriinung
kann entgegnet werden, dass die Planung mit dem Architekturbiiro der Planung ab-
gestimmt wurde.

Aufgrund des hohen Anteils an Fenstern wird auf einen héheren Anteil festgesetzter
Fassadenbegrinung verzichtet.

Der Anregung Uber einen qualifizierten Aul3enanlagenplan wird aus den nachfolgen-
den Grinden nicht gefolgt: die Rahmenfestsetzungen mit Pflanzlisten und Festset-
zungen zu Bepflanzungen werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans festgesetzt. Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I aufgefihrten
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Pflanzarten und —qualitdten wurden im Vorfeld der Beteiligung gemaf 88 3 Abs. 2
und 4 Abs. 2 BauGB mit dem Fachbereich 67 abgestimmt.

Die Anregung uber die Begriinung des Parkplatzes wird zur Kenntnis genommen.
Der geplante Parkplatz soll, wie im Vorhaben- und ErschlielBungsplan dargestellt, mit
Baumen eingegrunt werden. Zusatzlich sind PKW-Stellplatze mit einer begrtinten
Pergola vorgesehen. Es ist zudem ein versickerungsfahiger Belag vorgesehen. Die
Anregungen sind somit bereits im Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
enthalten.

Die Anregungen Uber die begriinten Einfriedungen sowie eine grol3ziigige Geholz-
struktur sind bereits im Rahmen des Bebauungsplan-Entwurfs bertcksichtigt. Zusatz-
lich erfolgen ortlichen Bauvorschriften zur begriinten Grundstickseinfriedung. Wei-
tere Regelungen werden im Rahmen des Durchfihrungsvertrags getroffen. Es wird
zusatzlich auf die Regelungsinhalte des Vorhaben- und ErschlieBungsplans verwie-
sen, welcher Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird.

Abwéagungsvorschlag der Verwaltung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung uber eine intensive Dachbegriinung und ein Retentionsdach wird nicht
gefolgt.

Der Anregung uber Vorlage eines qualifizierten Aul3enanlagenplans wird nicht ge-
folgt.

Die Anregungen zur Begrunung des Parkplatzes und der Einfriedung mit Hecken
wurden bereits beriicksichtigt.
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[I/B-C Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange so-

wie der stadtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen

Wahrend der 6ffentlichen Auslegung gingen von folgenden Tragern 6ffentlicher Be-
lange Stellungnahmen ein, deren AulRerung aufgrund von Fehlanzeigen oder weil sie
keine Bedenken beinhalten nicht abwagungsrelevant sind:

Airdata

Amprion

AutobahnGmbH

Bezirksregierung Kaéln (Dezernat 25 Verkehr, Energieleitungen)
Bezirksregierung Koln (Dezernat 33 Landliche Entwicklung, Bodenordnung)
Bezirksregierung Kdoln (Dezernat 35.4 Denkmalschutz)
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Bundeswehr

Ericsson

Evonik

GASCADE

Rheinisch Bergischer Kreis

Rheinwupper

Stadt KdIn

Stadt Langenfeld

Stadt Leichlingen

Stadt Leverkusen Fachbereich 31 Klimaschutz

Stadt Leverkusen Fachbereich 37 Feuerwehr

Stadt Leverkusen Fachbereich Technische Betriebe
Stadt Monheim

Stadt Burscheid

Stadt Bergisch Gladbach

StraRen NRW

Deutsche Telekom Technik GmbH

Vodafone

Wohngesellschaft Leverkusen GmbH

Wasserstralden und Schifffahrtsamt Rhein
Wupperverband

Diese Stellungnahmen werden im Abwagungsdokument nicht separat aufgefuhrt.

104



	II/A Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit
	II/A 1 V 40/I_3(2): Stellungnahme_01
	II/A 2 V 40/I_3(2): Stellungnahme_02
	II/A 3 V 40/I_3(2): Stellungnahme_03
	II/A 4 V 40/I_3(2): Stellungnahme_04
	II/A 5 V 40/I_3(2): Stellungnahme_05
	II/A 6 V 40/I_3(2): Stellungnahme_06
	II/A 7 V 40/I_3(2): Stellungnahme_07
	II/A 8 V 40/I_3(2): Stellungnahme_08

	II/B Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
	II/B 1: Bezirksregierung Köln (Dezernat 53 - Immissionsschutz)
	II/B 2: Richtfunk / Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen)
	II/B 3: DB AG – DB Immobilien
	II/B 4: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
	II/B 5: NABU, BUND, LNU Leverkusen
	II/B 6: PLEdoc GmbH
	II/B 7: Polizei NRW
	II/B 8: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 66

	II/C Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen
	II/C 1: Fachbereich 31 – Mobilität
	II/C 2: Fachbereich 32 – Umwelt
	II/C 3: Fachbereich 66 – Verkehrsplanung
	II/C 4: Fachbereich 67 – Stadtgrün

	II/B-C Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen



